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Gesetz zur Einführung des 

Einheitlichen Ansprechpartners für das 


Land Brandenburg und zur 

Änderung weiterer Vorschriften*)


Vom 7. Juli 2009 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1	 Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner 
für das Land Brandenburg (BbgEAPG) 

Artikel 2 	 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Bran
denburg (VwVfGBbg) 

Artikel 3	 Änderung der Kampfmittelverordnung für das 
Land Brandenburg 

Artikel 4	 Gesetz über die Anerkennung als Markscheider 
im Land Brandenburg (Brandenburgisches Mark
scheidergesetz) 

Artikel 5	 Änderung des Brandenburgischen Gaststätten
gesetzes 

Artikel 6	 Änderung der Brandenburgischen Bauordnung 

Artikel 7	 Änderung des Brandenburgischen Ingenieur
gesetzes 

Artikel 8	 Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 

Artikel 9 	 Änderung des Brandenburgischen Sozialberufs
gesetzes 

Artikel 10	 Änderung des Gesetzes über die Weiterbildung 
in den Fachberufen des Gesundheitswesens 

Artikel 11 	 Änderung des Brandenburgischen Wassergeset
zes 

Artikel 12	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

*)	 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienst
leistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27. Dezember 2006 S. 36). 

Artikel 1 
Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner 

für das Land Brandenburg (BbgEAPG) 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf: 

1.	 Dienstleistungserbringer nach Artikel 4 Nummer 2 der 
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27. Dezember 2006 S. 36), 
sofern sie Dienstleistungen anbieten oder erbringen, die in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, 

2.	 Dienstleistungsempfänger nach Artikel 4 Nummer 3 der 
Richtlinie 2006/123/ EG, die für berufliche oder andere 
Zwecke eine Dienstleistung in Anspruch nehmen oder in 
Anspruch nehmen möchten, die in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie fällt. 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf inländische 
Dienstleistungserbringer und Dienstleistungsempfänger und 
solche aus Drittstaaten, denen die Bundesrepublik Deutschland 
und die Europäische Gemeinschaft oder die Bundesrepublik 
Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen ent
sprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben. 

§ 2 
Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners für das


Land Brandenburg


(1) Der Einheitliche Ansprechpartner für das Land Branden
burg nimmt die dem Einheitlichen Ansprechpartner zugewiese
nen Aufgaben und Rechte nach den Artikeln 6, 7, 8 Absatz 1 
und Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie 2006/123/EG wahr. Er 
ist einheitliche Stelle im Sinne des § 1 des Verwaltungsverfah
rensgesetzes für das Land Brandenburg in Verbindung mit den 
§§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes gegenüber 
Dienstleistungserbringern und Dienstleistungsempfängern. 

(2) Der Einheitliche Ansprechpartner für das Land Branden
burg ist berechtigt, zur Erfüllung der ihm durch oder aufgrund 
dieses Gesetzes zugewiesenen Aufgaben personenbezogene 
Daten unter den Voraussetzungen des Brandenburgischen Da
tenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Mai 2008 (GVBl. I S. 114) in der jeweils geltenden Fas
sung zu verarbeiten. 

§ 3 
Informationspflichten von Dienstleistungserbringern 

Dienstleistungserbringer, die das Verfahren über den Einheit
lichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg wählen, sind 
verpflichtet, diesen unverzüglich über Änderungen nach Arti
kel 11 Absatz 3 der Richtlinie 2006/123/EG zu informieren. 
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§ 4 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 

(1) Die Zusammenarbeit zwischen dem Einheitlichen An
sprechpartner für das Land Brandenburg und den zuständigen 
Behörden erfolgt in der Regel auf elektronischem Weg. 

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung Einzel
heiten der Zusammenarbeit zwischen dem Einheitlichen An
sprechpartner für das Land Brandenburg und den zuständigen 
Behörden regeln, insbesondere: 

1.	 Vorgaben zur Sicherstellung der elektronischen Verfah
rensabwicklung und elektronischen Kommunikation, 

2.	 die Festlegung der Befugnisse zum Datenzugriff und Daten
austausch, 

3.	 die zu nutzenden Formulare und Formblätter, 

4.	 die Festlegung der Zuständigkeit und des Verfahrens für die 
Informationsbereitstellung nach Artikel 7 Absatz 3 der 
Richtlinie 2006/123/EG, 

5.	 die Informationspflichten der zuständigen Behörden gegen
über dem Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Bran
denburg, insbesondere 

a)	 die Mitteilung, welche Unterlagen und Angaben des 
Dienstleistungserbringers zur abschließenden Bearbei
tung des Einzelfalles erforderlich sind, 

b)	 die Mitteilung von Verfahrenshandlungen, welche die 
zuständige Behörde unmittelbar gegenüber dem Dienst
leistungserbringer auf dessen Verlangen hin vornimmt, 

c)	 die Mitteilung aller für das Genehmigungs- oder An
zeigeverfahren wesentlichen Änderungen, sofern sie 
vom Dienstleistungserbringer nicht unmittelbar dem 
Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Branden
burg bekannt gegeben werden, 

d)	 die Mitteilung von Rechtsänderungen, die die Tätigkeit 
des Einheitlichen Ansprechpartners für das Land Bran
denburg betreffen. 

Sollte die Regelung nach Satz 1 zu einer Mehrbelastung der 
Gemeinden und Gemeindeverbände führen, die nicht durch 
Rechtsvorschriften des Bundes oder der Europäischen Union 
unmittelbar bei ihnen entstehen, kann in der Rechtsverordnung 
auch der Kostenausgleich gemäß Artikel 97 Absatz 3 Satz 3 der 
Verfassung des Landes Brandenburg geregelt werden. 

(3) Zuständige Behörde nach den Absätzen 1 und 2 ist jede Be
hörde gemäß Artikel 4 Nummer 9 der Richtlinie 2006/123/EG, 
für die durch Rechtsvorschrift das Verfahren über den Einheit
lichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg angeordnet 
wurde. 

(4) Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Absatz 2 
Satz 1 oder Teile davon durch Rechtsverordnung auf das je

weils fachlich zuständige Mitglied der Landesregierung über
tragen. 

§ 5 
Verfahren auf bundesgesetzlicher Grundlage 

(1) Die Landesregierung kann, sofern bundesgesetzliche Rege
lungen nicht entgegenstehen, für Verwaltungsverfahren auf 
bundesgesetzlicher Grundlage, die dem Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2006/123/EG unterfallen, durch Rechtsverord
nung die Geltung dieses Gesetzes sowie § 1 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes für das Land Brandenburg in Verbindung 
mit den §§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes an
ordnen. Sofern in Bundesgesetzen das Verfahren über eine ein
heitliche Stelle für Verwaltungsverfahren angeordnet wird, die 
nicht dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG 
unterfallen, kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung 
davon abweichende Regelungen treffen. 

(2) Die Landesregierung kann, sofern bundesgesetzliche Rege
lungen nicht entgegenstehen, für Verwaltungsverfahren auf 
bundesgesetzlicher Grundlage, die dem Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2006/123/EG unterfallen, durch Rechtsverord
nung die Geltung von § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Brandenburg in Verbindung mit § 42a des Verwal
tungsverfahrensgesetzes anordnen. Dabei kann von der Anord
nung einer Genehmigungsfiktion nach § 42a Absatz 1 Satz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgesehen und eine von 
§ 42a Absatz 2 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ab
weichende Frist bestimmt werden. 

§ 6 
Vorgaben durch die Europäische Kommission 

Sofern die Kommission nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/123/EG auf Gemeinschaftsebene einheitliche Formblätter 
einführt oder nach Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2006/123/EG 
Durchführungsbestimmungen zur Interoperabilität der Infor
mationssysteme und zur Nutzung der elektronischen Verfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten erlässt, kann die Landesregie
rung diese durch Rechtsverordnung umsetzen. Die Landes
regierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 oder Teile davon 
durch Rechtsverordnung auf das jeweils fachlich zuständige 
Mitglied der Landesregierung übertragen. Führt die Regelung 
nach Satz 1 zu einer Mehrbelastung der Gemeinden und Ge
meindeverbände, kann in der Rechtsverordnung auch der Kos
tenausgleich gemäß Artikel 97 Absatz 3 Satz 3 der Verfassung 
des Landes Brandenburg geregelt werden. 

§ 7 
Gebühren 

Für die Tätigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners für das 
Land Brandenburg werden Gebühren nach dem Gebührenge
setz für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 246) 
in der jeweils geltenden Fassung von diesem selbst erhoben. 
Für die Bemessung der Gebühren ist § 4 Satz 2 des Gebühren
gesetzes für das Land Brandenburg entsprechend anzuwenden. 



264 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 12 vom 16. Juli 2009 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 3 seinen Informa
tionspflichten gegenüber dem Einheitlichen Ansprechpartner 
für das Land Brandenburg nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. 

§ 9 
Europäische Verwaltungszusammenarbeit 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung 

1. 	 die zuständige Stelle zu bestimmen, die die Aufgaben der 
Verbindungsstelle nach Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/123/EG erfüllt, 

2.	 Einzelheiten zum Verfahren der europäischen Verwal
tungszusammenarbeit nach Kapitel VI der Richtlinie 
2006/123/EG, insbesondere zur Anwendung des Binnen
marktinformationssystems gemäß Artikel 34 Absatz 1 der 
Richtlinie 2006/123/EG, zur Umsetzung von Durchfüh
rungsmaßnahmen der Kommission nach Artikel 36 Satz 2 
der Richtlinie 2006/123/EG und zur Erfüllung der Aufga
ben der Verbindungsstelle zu regeln, soweit nicht durch 
Bundes- oder Landesrecht vorgegeben, 

3. 	 die Zuständigkeit und das Verfahren gemäß Artikel 29 Ab
satz 3 und Artikel 32 Absatz 1 der Richtlinie 2006/123/EG 
(Vorwarnmechanismus) zu regeln. 

Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 oder 
Teile davon durch Rechtsverordnung auf das jeweils fachlich 
zuständige Mitglied der Landesregierung übertragen. 

(2) Sollte die Regelung nach Absatz 1 Satz 1 zu einer Mehrbe
lastung der Gemeinden und Gemeindeverbände führen, die 
nicht durch Rechtsvorschriften des Bundes oder der Europäi
schen Union unmittelbar bei ihnen entstehen, kann in der 
Rechtsverordnung auch der Kostenausgleich gemäß Artikel 97 
Absatz 3 Satz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg gere
gelt werden. 

Artikel 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg 

(VwVfGBbg) 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Be
hörden des Landes, der Gemeinden, der Ämter und Gemeinde
verbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste

henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts gelten 
dieses Gesetz und das Verwaltungsverfahrensgesetz mit Aus
nahme der §§ 1, 2, 30, 33 Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz, § 34 
Absatz 5, § 61 Absatz 2, § 78 Absatz 1, §§ 94, 96, 100 und 101 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Das Verwaltungsverfah
rensgesetz und dieses Gesetz finden nur Anwendung, soweit 
nicht Rechtsvorschriften des Landes inhaltsgleiche oder ent
gegenstehende Bestimmungen enthalten. 

(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Auf
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 

§ 2 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der 
Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 
sowie ihrer Verbände und Einrichtungen. 

(2) Dieses Gesetz gilt ferner nicht für: 

1.	 Verwaltungsverfahren, in denen Rechtsvorschriften der 
Abgabenordnung anzuwenden sind, mit Ausnahme des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Branden
burg vom 18. Dezember 1991 (GVBl. S. 661), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 23. September 2008 
(GVBl. I S. 202, 207) geändert wurde, 

2.	 die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von Ord
nungswidrigkeiten, die Rechtshilfe für das Ausland in 
Straf- und Zivilsachen und, unbeschadet des § 80 Absatz 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, für Maßnahmen des 
Richterdienstrechts, 

3.	 Verwaltungsverfahren, für die das Sozialgesetzbuch anzu
wenden ist, 

4.	 das Recht des Lastenausgleichs, 

5. 	 das Recht der Wiedergutmachung. 

(3) Für die Tätigkeit 

1.	 der Gerichtsverwaltungen und der Behörden der Justizver
waltung einschließlich der ihrer Aufsicht unterliegenden 
Körperschaften des öffentlichen Rechts gilt dieses Gesetz 
nur, soweit die Tätigkeit der Nachprüfung durch die Ge
richte der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder durch die in ver
waltungsrechtlichen Anwalts- und Notarsachen zuständigen 
Gerichte unterliegt; 

2.	 der Behörden einschließlich Schulen und Hochschulen bei 
Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von Perso
nen sowie bei Versetzungsentscheidungen, der Versagung 
des Aufrückens in der Schule und der Besetzung von Pro
fessorenstellen gelten nur die §§ 3a bis 13, 20 bis 27, 29 bis 
38, 40 bis 52, 79, 80 und 96 des Verwaltungsverfahrensge
setzes sowie die §§ 3 bis 5. 
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§ 3 
Ausgeschlossene Personen 

Angehörige im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind auch Lebenspartner, 
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Lebens
partner. Sie sind Angehörige auch dann, wenn im Falle des Sat
zes 1 und im Falle des § 20 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 des Ver
waltungsverfahrensgesetzes die die Beziehung begründende 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht. 

§ 4 
Sorbische Verfahrensbeteiligte 

§ 23 Absatz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt 
innerhalb des Siedlungsgebietes der Sorben mit der Maßgabe, 
dass von sorbischen Verfahrensbeteiligten Kosten für Dolmet
scher oder Übersetzer im Verwaltungsverfahren nicht erhoben 
werden. Abweichend von § 23 Absatz 3 des Verwaltungsver
fahrensgesetzes beginnt der Lauf einer Frist auch dann, wenn 
innerhalb des Siedlungsgebietes der Sorben eine Anzeige, ein 
Antrag oder eine Willenserklärung in sorbischer Sprache bei 
der Behörde eingeht. 

§ 5 
Personenbezogene Daten, Betriebs- und 


Geschäftsgeheimnisse, Akteneinsicht


(1) Die Behörde darf Angaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen Person sowie Betriebs- oder Ge
schäftsgeheimnisse nicht unbefugt offenbaren. Das Branden
burgische Datenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 15. Mai 2008 (GVBl. I S. 114) in der jeweils gel
tenden Fassung ist zu beachten. 

(2) § 26 Absatz 2 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Pflicht zur Ab
gabe von personenbezogenen Daten oder von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen nur besteht, soweit sie durch Rechts
vorschrift besonders vorgesehen ist. Der Auskunftspflichtige 
kann die Auskunft auch auf solche Fragen, zu deren Beantwor
tung er durch Rechtsvorschrift verpflichtet ist, verweigern, 
wenn deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichne
ten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder 
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

(3) § 29 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet 
mit der Maßgabe Anwendung, dass die Behörde die Beein
trächtigung der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben 
dem Betroffenen mitzuteilen und zu begründen hat. Die Grün
de müssen hinreichend gewichtig und konkret angebbar sein. 

§ 6 
Befugnis zur Beglaubigung von Dokumenten 

und Unterschriften 

Befugte Behörden im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 2 und des 
§ 34 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind 
die von der Landesregierung oder aufgrund einer von ihr erteil
ten Ermächtigung vom zuständigen Mitglied der Landesregie
rung durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden. 

§ 7 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

Die Bekanntgabefiktion des § 41 Absatz 2 Satz 2 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt 
nachweisbar zu einem früheren Zeitpunkt zugegangen ist. 

§ 8 
Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung 

Auf öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne des § 61 Absatz 1 
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist das Verwaltungs
vollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg entsprechend 
anzuwenden. Will eine natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts oder eine nichtrechtsfähige Vereinigung die Voll
streckung wegen einer Geldforderung betreiben, so ist § 170 
Absatz 1 bis 3 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend 
anzuwenden. Richtet sich die Vollstreckung wegen der Erzwin
gung einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gegen eine 
Behörde nach § 1, so ist § 172 der Verwaltungsgerichtsordnung 
entsprechend anzuwenden. 

§ 9 
Mündliche Verhandlung 

§ 68 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt mit der 
Ergänzung, dass die Behörde die Verhandlungsleitung einem 
Dritten, der ihren Weisungen unterliegt, übertragen kann. Diese 
Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

§ 10 
Anhörungsverfahren und Planfeststellungsbeschluss 

(1) In den Plan nach § 73 Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungsver
fahrensgesetzes können Namen und gegenwärtige Anschriften 
der Eigentümer der betroffenen Grundstücke aufgenommen 
werden. Die Grundstückseigentümer dürfen dabei nach dem 
Grundbuch bezeichnet werden, soweit dem Träger des Vorha
bens nicht dessen Unrichtigkeit bekannt ist. 

(2) Gemeinden im Sinne der §§ 73 und 74 des Verwaltungsver
fahrensgesetzes sind die amtsfreien Gemeinden, Ämter und die 
kreisfreien Städte. 
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§ 11 
Zusammentreffen mehrerer Vorhaben 

(1) Treffen mehrere selbstständige Vorhaben, für deren Durch
führung Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben sind, derart 
zusammen, dass für diese Vorhaben oder für Teile von ihnen 
nur eine einheitliche Entscheidung möglich ist, so findet für 
dieses Vorhaben oder für deren Teile nur ein Planfeststellungs
verfahren statt. 

(2) § 78 Absatz 2 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
gilt mit der Maßgabe, dass über die Zweifel die Landesregie
rung entscheidet, wenn nach den in Betracht kommenden 
Rechtsvorschriften mehrere Landesbehörden in den Geschäfts
bereichen mehrerer oberster Landesbehörden zuständig sind, 
im Übrigen entscheidet die zuständige oberste Landesbehörde. 

§ 12 
Verweisung in anderen Rechtsvorschriften 

Soweit in anderen Rechtsvorschriften des Landes auf das Ver
waltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 9. März 2004 (GVBl. I S. 78), 
das durch Gesetz vom 11. März 2008 (GVBl. I S. 42) geändert 
worden ist, oder dessen Vorschriften verwiesen wird, tritt an 
deren Stelle § 1 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit dem Verwal
tungsverfahrensgesetz oder dessen entsprechenden Vorschrif
ten. 

Artikel 3 
Änderung der Kampfmittelverordnung 

für das Land Brandenburg 

Die Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg vom 
23. November 1998 (GVBl. II S. 633) wird wie folgt geändert: 

1.	 § 4 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Gewerblichen Unternehmen sind Maßnahmen der Kampf
mittelsuche gestattet. Sie haben unbeschadet sonstiger An
zeigepflichten in jedem Einzelfall den Beginn mindestens 
zwei Wochen vorher und das Ende unverzüglich der ört
lichen Ordnungsbehörde schriftlich oder elektronisch an
zuzeigen. Die örtliche Ordnungsbehörde setzt den Kampf
mittelbeseitigungsdienst beim Zentraldienst der Polizei 
hierüber unverzüglich in Kenntnis. Verwaltungsverfahren 
nach Satz 2 können über den Einheitlichen Ansprechpart
ner für das Land Brandenburg abgewickelt werden. Das 
Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das 
Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262) sowie 
§ 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Bran
denburg in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e des Verwal
tungsverfahrensgesetzes finden Anwendung.“ 

2.	 In § 5 Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter „und den 
Staatlichen Munitionsbergungsdienst des Landes Branden
burg“ gestrichen. 

Artikel 4 
Gesetz über die Anerkennung als Markscheider 


im Land Brandenburg

(Brandenburgisches Markscheidergesetz)


§ 1 
Anerkennung 

(1) Eine Tätigkeit, die nach dem Bundesberggesetz vom 13. Au
gust 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 16a des 
Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 550, 554) geändert 
worden ist, oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung Markscheidern vorbehalten ist, darf nur aus
üben, wer durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe als Markscheider anerkannt ist. 

(2) Eine bestätigte Zulassung nach § 8 des Markscheidergeset
zes vom 28. April 1992 (GVBI. I S. 138), das zuletzt durch Ar
tikel 7 Nummer 4 des Gesetzes vom 24. Mai 2004 (GVBI. I 
S. 186, 195) geändert worden ist, steht der Anerkennung nach 
Absatz 1 gleich. 

(3) Einer Anerkennung nach Absatz 1 bedarf nicht, wer in ei
nem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland als Mark
scheider anerkannt ist und das 70. Lebensjahr noch nicht voll
endet hat. 

§ 2 
Voraussetzungen für die Anerkennung 

(1) Die Anerkennung als Markscheider ist Personen zu erteilen, 
die die Befähigung für den höheren Staatsdienst im Markschei
defach besitzen, sofern keine Versagungsgründe nach Absatz 3 
vorliegen. 

(2) Der Befähigung für den höheren Staatsdienst im Mark
scheidefach steht eine außerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land als Markscheider abgelegte Prüfung gleich, sofern die 
Ausbildung und Prüfung nach Art und Umfang der Ausbildung 
und Prüfung für den höheren Staatsdienst im Markscheidefach 
in der Bundesrepublik Deutschland entsprechen. Wenn die 
Gleichwertigkeit von Ausbildung und Prüfung fehlt, kann die 
Anerkennung von der Ableistung einer ergänzenden Ausbil
dung und der Ablegung einer Zusatzprüfung abhängig gemacht 
werden. 

(3) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn der Antragsteller 

1.	 das 70. Lebensjahr vollendet hat, 

2.	 die für die Tätigkeit eines Markscheiders erforderliche Zu
verlässigkeit nicht besitzt, 

3.	 infolge einer Schwäche seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte zur Ausübung der Tätigkeit des Markscheiders dau
ernd unfähig ist. 
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§ 3 
Antrag 

(1) Die Anerkennung als Markscheider wird auf Antrag erteilt. 
Der Antrag ist schriftlich beim Landesamt für Bergbau, Geo
logie und Rohstoffe zu stellen. Das Anerkennungsverfahren 
kann auch über den Einheitlichen Ansprechpartner für das 
Land Brandenburg abgewickelt werden. Das Gesetz über den 
Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg vom 
7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262) sowie § 1 des Verwaltungsverfah
rensgesetzes für das Land Brandenburg in Verbindung mit den 
§§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes finden An
wendung. § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Brandenburg in Verbindung mit § 42a des Verwaltungsverfah
rensgesetzes findet Anwendung. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 

1.	 ein Lebenslauf, 

2.	 der Nachweis über die nach § 2 Absatz 1 oder Absatz 2 er
forderliche Befähigung, 

3.	 ein amtsärztliches Zeugnis, bei Antragstellern aus einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum ein in diesem Staat erforderliches 
ärztliches Zeugnis oder eine von der zuständigen Behörde 
ausgestellte Bescheinigung über die körperliche und geisti
ge Gesundheit des Antragstellers, 

4.	 eine Erklärung, dass bei der Meldebehörde oder der Regis
terbehörde ein Führungszeugnis zur Vorlage bei der zu
ständigen Behörde beantragt worden ist, 

5.	 eine Erklärung über den bestehenden oder vorgesehenen 
Ort der Niederlassung, wobei auch Zweig- oder Außenstel
len der Niederlassung anzugeben sind. 

(3) Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe kann 
den Antragsteller von der Vorlage der in Absatz 2 genannten 
Unterlagen ganz oder teilweise befreien. 

§ 4 
Anerkennung und Urkunde 

Die Anerkennung erfolgt durch Aushändigung einer Urkunde, 
soweit sie nicht nach § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Brandenburg in Verbindung mit § 42a Absatz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes als erteilt gilt. 

§ 5 
Widerruf und Erlöschen der Anerkennung,


Tätigkeitsuntersagung


(1) Die Anerkennung als Markscheider kann widerrufen wer
den, wenn der Markscheider 

1.	 die markscheiderischen und sonstigen vermessungstechni
schen Arbeiten im Zusammenhang mit Tätigkeiten und 
Einrichtungen nach § 2 des Bundesberggesetzes nicht ent
sprechend den Regeln der Markscheide- und Vermessungs
kunde oder den entsprechenden Vorschriften oder Anord
nungen des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Roh
stoffe ausführt, 

2.	 die Anzeigen und Berichte, zu deren Abgabe er verpflichtet 
ist, nicht dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Roh
stoffe einreicht. 

(2) Die Anerkennung als Markscheider erlischt, wenn 

1.	 der Markscheider das 70. Lebensjahr vollendet, 

2.	 der Markscheider gegenüber dem Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe auf die Anerkennung verzichtet. 

(3) Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Vo
raussetzungen für die Anerkennung als Markscheider im Land 
Brandenburg nicht vorliegen, kann das Landesamt für Berg
bau, Geologie und Rohstoffe 

1.	 die Anerkennung eines im Land Brandenburg anerkannten 
Markscheiders beschränken oder widerrufen, 

2.	 einem in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutsch
land anerkannten Markscheider oder einem anderen Mark
scheider die Ausübung seiner Tätigkeit im Land Branden
burg beschränken oder verbieten. 

§ 6 
Verzeichnis der anerkannten Markscheider 

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe führt ein 
öffentlich zugängliches Verzeichnis mit den Namen und An
schriften der Niederlassungen der anerkannten Markscheider. 

§ 7 
Ausbildung und Prüfung 

Das für Wirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Inneres zustän
digen Mitglied der Landesregierung durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung für den höheren 
Staatsdienst im Markscheidefach zu erlassen. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 1 Tätigkeiten ausführt, die einem anerkannten Mark
scheider vorbehalten sind. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. 
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. August 2007 
(BGBl. I S. 1786, 1787) geändert worden ist, ist das Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe. 

Artikel 5 
Änderung des Brandenburgischen Gaststättengesetzes 

Das Brandenburgische Gaststättengesetz vom 2. Oktober 2008 
(GVBl. I S. 218) wird wie folgt geändert: 

1.	 In § 2 Absatz 1 Satz 3 werden vor dem Wort „unverzüg
lich“ die Wörter „im Falle des § 3 Absatz 1“ eingefügt. 

2.	 § 2 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die zuständige Behörde hat die Daten der Anzeigen 
nach den Absätzen 1 bis 3 unverzüglich an die untere Bau
aufsichtsbehörde sowie die Lebensmittelüberwachungsbe
hörde zu übermitteln. Im Falle des Absatzes 2 hat die Über
mittlung zusätzlich an die Finanzbehörde und den Umwelt
bereich der kreisfreien Städte, amtsfreien Gemeinden und 
Ämter zu erfolgen.“ 

3.	 Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

„§ 3a 
Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner 

für das Land Brandenburg 

Verwaltungsverfahren gemäß dem § 2 Absatz 1 bis 3 und § 3 
Absatz 1 können über den Einheitlichen Ansprechpartner 
für das Land Brandenburg abgewickelt werden. Das Gesetz 
über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Bran
denburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262) sowie § 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg 
in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e des Verwaltungsver
fahrensgesetzes finden Anwendung.“ 

4.	 In der Anlage zu § 2 Absatz 2 Hinweis Satz 4 werden die 
Wörter „sowie die für den Arbeitsschutz zuständige Behör
de“ gestrichen. 

Artikel 6 
Änderung der Brandenburgischen Bauordnung 

Die Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 17. September 2008 (GVBl. I S. 226), die durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl. I S. 166, 
174) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.	 § 22 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Person, Stelle 
oder Überwachungsgemeinschaft“ durch die Wörter 
„natürliche oder juristische Person“ ersetzt. 

b) 	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Person, Stelle, Über
wachungsgemeinschaft“ jeweils durch die Wörter 
„natürliche oder juristische Person“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Personen, Stellen, 
Überwachungsgemeinschaften“ durch die Wörter 
„natürlichen oder juristischen Personen“ ersetzt. 

2.	 § 48 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Nachweis der Bauvorlageberechtigung wird durch 
Vorlage einer Urkunde oder Bescheinigung einer Architek
ten- oder Ingenieurkammer eines Landes geführt.“ 

3.	 In § 51 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „§ 71 Abs. 1 
Satz 1 der Landkreisordnung“ durch die Wörter „§ 132 Ab
satz 5 Satz 1 der Kommunalverfassung des Landes Bran
denburg“ ersetzt. 

4.	 In § 83 Absatz 5 werden die Wörter „bis zum 31. Dezem
ber 2008“ gestrichen. 

5. 	 Dem § 83 Absatz 9 wird folgender Absatz 10 angefügt: 

„(10) Anerkennungen von Stellen als Prüf-, Überwa
chungs- und Zertifizierungsstellen nach bisherigem Recht 
gelten bis zum 31. Dezember 2012.“ 

Artikel 7 
Änderung des Brandenburgischen Ingenieurgesetzes 

Das Brandenburgische Ingenieurgesetz vom 29. Juni 2004 
(GVBl. I S. 326), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juli 2008 (GVBl. I S. 172, 178) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1.	 In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 18 fol
gende Angabe eingefügt: 

„§ 18a Verfahrensvorschriften für die Eintragung bauvor
lageberechtigter Ingenieure“. 

2.	 § 13 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort 
„und“ ersetzt. 

b)	 Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

„3. nicht bereits Pflichtmitglied einer anderen deut
schen Ingenieurkammer oder einer vergleichbaren 
berufsständischen Organisation eines anderen Mit
gliedstaates der Europäischen Union oder eines 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellten Staates ist.“ 

3. § 18 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 18 
Verzeichnis der auswärtigen 

bauvorlageberechtigten Ingenieure 

(1) Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland weder 
ihre Hauptwohnung noch ihre Niederlassung haben und 

1.	 die Voraussetzungen nach § 48 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 bis 3 oder Satz 4 der Brandenburgischen Bau
ordnung erfüllen, 

2.	 nicht in die Liste oder das Verzeichnis der bauvorlage
berechtigten Ingenieure einer deutschen Ingenieurkam
mer eingetragen sind 

(auswärtige bauvorlageberechtigte Ingenieure), müssen das 
erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtigter der In
genieurkammer vorher anzeigen. Sie werden in das Ver
zeichnis der auswärtigen bauvorlageberechtigten Ingenieu
re eingetragen. Die Anzeige gilt als Antrag auf Eintragung. 

(2) Die in das Verzeichnis der auswärtigen bauvorlagebe
rechtigten Ingenieure eingetragenen Personen haben die 
Berufspflichten gemäß § 24 zu beachten. Für die Verfol
gung von Verstößen finden die §§ 27 bis 30 entsprechende 
Anwendung.“ 

4.	 Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt: 

„§ 18a 
Verfahrensvorschriften für die Eintragung 

bauvorlageberechtigter Ingenieure 

(1) Dem Antrag auf Eintragung in die Liste der bauvorlage
berechtigten Ingenieure nach § 13 Absatz 3 und in das Ver
zeichnis der auswärtigen bauvorlageberechtigten Ingenieu
re nach § 18 sind die zur Beurteilung erforderlichen Unter
lagen beizufügen. Die Ingenieurkammer bestätigt unver
züglich den Eingang des Antrages und der Unterlagen und 
teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Die 
Eingangsbestätigung muss folgende Angaben enthalten: 

1.	 die in Satz 4 genannte Frist, 

2.	 die verfügbaren Rechtsbehelfe, 

3.	 die Erklärung, dass der Antrag als genehmigt gilt, 
wenn über ihn nicht rechtzeitig entschieden wird, und 

4.	 im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mittei
lung, dass die Frist nach Satz 4 erst beginnt, wenn die 
Unterlagen vollständig sind. 

Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vor
lage der vollständigen Unterlagen zu entscheiden; die Inge
nieurkammer kann die Frist gegenüber dem Antragsteller 
einmal um bis zu zwei Monate verlängern. Die Fristverlän
gerung und deren Ende sind ausreichend zu begründen und 
dem Antragsteller vor Ablauf der ursprünglichen Frist mit
zuteilen. Der Antrag gilt als genehmigt, wenn über ihn 
nicht innerhalb der nach Satz 4 maßgeblichen Frist ent

schieden worden ist. Auf Antrag stellt die Ingenieurkam
mer eine Bescheinigung über die Eintragung aus. 

(2) Ohne Prüfung der Gleichwertigkeit der Bauvorlagebe
rechtigung durch den Eintragungsausschuss werden die 
Personen eingetragen, die 

1.	 eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mit
gliedstaat der Europäischen Union oder einem nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleich
gestellten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind und ihnen die Ausübung dieser Tä
tigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, und 

2.	 einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ihrer Nieder
lassung für die Tätigkeit als Bauvorlageberechtigter 
mindestens die Voraussetzungen des § 48 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 1 und 2 der Brandenburgischen Bauordnung 
erfüllen mussten, 

mit dem Antrag auf Eintragung vorlegen. 

(3) Personen, die Bescheinigungen und Nachweise nach 
Absatz 2 nicht vorlegen, werden in die Liste oder das Ver
zeichnis eingetragen, wenn der Eintragungsausschuss fest
stellt, dass sie die Anforderungen des § 48 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 1 und 2 oder Satz 4 der Brandenburgischen Bau
ordnung erfüllen. 

(4) Die Ingenieurkammer kann das Tätigwerden als bau
vorlageberechtigter Ingenieur untersagen und die Eintra
gung in das Verzeichnis nach § 18 löschen, wenn der Ein
tragungsausschuss feststellt, dass die Voraussetzungen für 
die Eintragung nicht erfüllt sind. 

(5) Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 können über den 
Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg 
abgewickelt werden. Das Gesetz über den Einheitlichen 
Ansprechpartner für das Land Brandenburg vom 7. Juli 
2009 (GVBl. I S. 262) sowie § 1 des Verwaltungsverfahrens
gesetzes für das Land Brandenburg in Verbindung mit den 
§§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes finden 
Anwendung.“ 

Artikel 8 
Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 

Das Brandenburgische Schulgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78), das zuletzt 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 23. September 2008 
(GVBl. I S. 202, 208) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1.	 Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe zu § 127 fol
gende Angabe eingefügt: 

„§ 127a	 Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpart
ner für das Land Brandenburg“. 
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2.	 Nach § 127 wird folgender § 127a eingefügt: 

„§ 127a 
Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner 

für das Land Brandenburg 

Verwaltungsverfahren gemäß den §§ 125 und 127 können 
über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Bran
denburg abgewickelt werden. Das Gesetz über den Einheit
lichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg vom 
7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262) sowie § 1 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes für das Land Brandenburg in Verbin
dung mit den §§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensge
setzes finden Anwendung.“ 

Artikel 9 
Änderung des Brandenburgischen Sozialberufsgesetzes 

Das Brandenburgische Sozialberufsgesetz vom 3. Dezember 
2008 (GVBI. I S. 278) wird wie folgt geändert: 

1.	 In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 27 fol
gende Angabe eingefügt: 

„§ 27a Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner 
für das Land Brandenburg“. 

2.	 Nach § 27 wird folgender § 27a eingefügt: 

„§ 27a 
Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner 

für das Land Brandenburg 

Die Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz können über 
den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Branden
burg abgewickelt werden. Das Gesetz über den Einheit
lichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg vom 
7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262) sowie § 1 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes für das Land Brandenburg in Verbin
dung mit den §§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensge
setzes finden Anwendung.“ 

Artikel 10 
Änderung des Gesetzes über die Weiterbildung 

in den Fachberufen des Gesundheitswesens 

§ 8 des Gesetzes über die Weiterbildung in den Fachberufen 
des Gesundheitswesens vom 18. März 1994 (GVBI. I S. 62), 
das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2008 (GVBl. I 
S. 134, 141) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.	 Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 4 und 5 ein
gefügt: 

„(4) Die zuständige Behörde bestätigt innerhalb eines Mo
nats den Eingang des Antrages und der Unterlagen und teilt 
der antragstellenden Person gegebenenfalls mit, welche 
Unterlagen fehlen. Die Entscheidung über die staatliche 
Anerkennung der Weiterbildungsstätte ist spätestens inner

halb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt zu treffen, zu 
dem die Antragsunterlagen vollständig vorliegen. In be
gründeten Fällen kann die zuständige Behörde die Frist 
einmal für eine angemessene Dauer verlängern. Die Frist
verlängerung und deren Ende sind ausreichend zu begrün
den und der antragstellenden Person vor Ablauf der ur
sprünglichen Frist mitzuteilen. 

(5) Das Verwaltungsverfahren kann über den Einheitlichen 
Ansprechpartner für das Land Brandenburg abgewickelt 
werden. Das Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpart
ner für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I 
S. 262) sowie § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Brandenburg in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes finden Anwendung.“ 

2.	 Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 6 und 7. 

Artikel 11 
Änderung des Brandenburgischen Wassergesetzes 

Das Brandenburgische Wassergesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 8. Dezember 2004 (GVBl. I S. 50), das zu
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. April 2008 (GVBl. I 
S. 62) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.	 In § 62 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „von der obers
ten Wasserbehörde“ und die Wörter „und § 14 Abs. 2 Satz 2“ 
gestrichen. 

2.	 In § 73 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „von der obers
ten Wasserbehörde“ gestrichen. 

Artikel 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Artikel 1 § 4 sowie die Artikel 2 und 5 Nummer 1 und 2 tre
ten am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 28. Dezember 2009 in 
Kraft. 

(3) Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Branden
burg in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2004 
(GVBl. I S. 78), das durch Gesetz vom 11. März 2008 (GVBl. I 
S. 42) geändert worden ist, tritt am Tag nach der Verkündung 
dieses Gesetzes außer Kraft. 

(4) Das Markscheidergesetz vom 28. April 1992 (GVBI. I 
S. 138), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 24. Mai 
2004 (GVBI. I S. 186, 195) geändert worden ist, tritt mit Ab
lauf des 27. Dezember 2009 außer Kraft. 

(5) Die Dritte Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbu
ches vom 7. Mai 1998 (GVBl. II S. 406), die durch Artikel 3 
der Verordnung vom 23. Februar 2009 (GVBl. II S. 101, 103) 
geändert worden ist, und die Gewerberechtszuständigkeitsver
ordnung vom 4. September 1991 (GVBl. S. 432), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 24. Juni 2005 (GVBl. II S. 391) ge
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ändert worden ist, treten am Tag nach der Verkündung dieses 
Gesetzes außer Kraft. 

Potsdam, den 7. Juli 2009 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Gesetz über den Vollzug der 

Untersuchungshaft im Land Brandenburg


(Brandenburgisches Untersuchungshaftvollzugsge

setz - BbgUVollzG)


Vom 8. Juli 2009 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Aufgabe 
§ 3 Zuständigkeit und Zusammenarbeit 
§ 4 Stellung der Untersuchungsgefangenen 
§ 5 Vollzugsgestaltung 
§ 6 Soziale Hilfe 

Abschnitt 2 
Vollzugsverlauf 

§ 7 Aufnahme 
§ 8 Verlegung und Überstellung 
§ 9 Vorführung, Ausführung und Ausantwortung 
§ 10 Entlassung 

Abschnitt 3 
Unterbringung und Versorgung der Untersuchungsgefan
genen 

§ 11 Trennungsgrundsätze 
§ 12 Unterbringung während der Arbeit, Bildung und Frei

zeit 
§ 13 Unterbringung während der Ruhezeit 
§ 14 Unterbringung von Eltern mit Kindern 
§ 15 Persönlicher Gewahrsam, Kostenbeteiligung 
§ 16 Ausstattung des Haftraums 

§ 17 	 Kleidung 
§ 18 	 Verpflegung und Einkauf 
§ 19 	 Annehmlichkeiten 
§ 20 	 Gesundheitsfürsorge 
§ 21 	 Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheits

fürsorge 
§ 22 	 Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung 
§ 23	 Verlegung, Überstellung und Ausführung zur medizini

schen Behandlung 

Abschnitt 4 
Arbeit, Bildung, Freizeit 

§ 24 Arbeit und Bildung 
§ 25 Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe, Taschengeld 
§ 26 Freizeit und Sport 
§ 27 Zeitungen und Zeitschriften 
§ 28 Rundfunk 

Abschnitt 5 
Religionsausübung 

§ 29 Seelsorge 
§ 30 Religiöse Veranstaltungen 
§ 31 Weltanschauungsgemeinschaften 

Abschnitt 6 
Besuche, Schriftwechsel, Telefongespräche und Pakete 

§ 32 	 Grundsatz 
§ 33 	 Recht auf Besuch 
§ 34 	 Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten und Nota

ren 
§ 35 	 Überwachung der Besuche 
§ 36 	 Recht auf Schriftwechsel 
§ 37 	 Überwachung des Schriftwechsels 
§ 38 	 Weiterleitung von Schreiben, Aufbewahrung 
§ 39 	 Anhalten von Schreiben 
§ 40 	 Telefongespräche 
§ 41 	 Pakete 

Abschnitt 7 
Sicherheit und Ordnung 

§ 42 	 Grundsatz 
§ 43 	 Verhaltensvorschriften 
§ 44 	 Absuchung, Durchsuchung 
§ 45 	 Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
§ 46 	 Lichtbildausweise 
§ 47 	 Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum 
§ 48 	 Festnahmerecht 
§ 49 	 Besondere Sicherungsmaßnahmen 
§ 50 	 Einzelhaft 
§ 51 	 Fesselung 
§ 52 	 Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Ver

fahren 
§ 53 	 Ärztliche Überwachung 
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Abschnitt 8 
Unmittelbarer Zwang 

§ 54 Begriffsbestimmungen 
§ 55 Allgemeine Voraussetzungen 
§ 56 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
§ 57 Handeln auf Anordnung 
§ 58 Androhung 
§ 59 Schusswaffengebrauch 

Abschnitt 9 
Disziplinarmaßnahmen 

§ 60 	 Voraussetzungen 
§ 61 	 Arten der Disziplinarmaßnahmen 
§ 62 	 Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, Aussetzung zur 

Bewährung 
§ 63 	 Disziplinarbefugnis 
§ 64 	 Verfahren 

Abschnitt 10 
Beschwerde 

§ 65 	 Beschwerderecht 

Abschnitt 11 
Ergänzende Bestimmungen für junge Untersuchungsgefan
gene 

§ 66 	 Anwendungsbereich 
§ 67 	 Vollzugsgestaltung 
§ 68 	 Zusammenarbeit und Einbeziehung Dritter 
§ 69 	 Ermittlung des Förder- und Erziehungsbedarfs, Maß

nahmen 
§ 70 	 Unterbringung 
§ 71 	 Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Ar

beit 
§ 72 	 Besuche, Schriftwechsel, Telefongespräche 
§ 73 	 Freizeit und Sport 
§ 74 	 Besondere Sicherungsmaßnahmen 
§ 75 	 Erzieherische Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen 

Abschnitt 12 
Aufbau der Anstalt 

§ 76 	 Gliederung, Räume 
§ 77 	 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Über

belegung 
§ 78 	 Arbeitsbetriebe, Einrichtungen zur schulischen und be

ruflichen Bildung 
§ 79 	 Anstaltsleitung 
§ 80 	 Bedienstete 
§ 81 	 Seelsorger 
§ 82 	 Medizinische Versorgung 
§ 83 	 Mitverantwortung der Untersuchungsgefangenen 
§ 84 	 Hausordnung 

Abschnitt 13 
Aufsicht, Beirat 

§ 85 Aufsichtsbehörde 
§ 86 Vollstreckungsplan 
§ 87 Beirat 

Abschnitt 14 
Datenschutz 

§ 88 Erhebung personenbezogener Daten 
§ 89 Verarbeitung 
§ 90 Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter Übermitt

lungs- und Abrufverfahren 
§ 91 Zweckbindung 
§ 92 Schutz besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
§ 93 Schutz der Daten in Akten und Dateien 
§ 94 Berichtigung, Löschung und Sperrung 
§ 95 Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht 
§ 96 Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwe

cke 
§ 97 Anwendung des Brandenburgischen Datenschutzgeset

zes 

Abschnitt 15 
Schlussbestimmungen 

§ 98 Einschränkung von Grundrechten 
§ 99 Gleichstellungsbestimmung 
§ 100 Inkrafttreten 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Untersuchungshaft. 

(2) Es gilt entsprechend für den Vollzug der Haft nach § 127b 
Absatz 2, § 230 Absatz 2, §§ 236, 329 Absatz 4 Satz 1, § 412 
Satz 1 und § 453c der Strafprozessordnung sowie der einstwei
ligen Unterbringung nach § 275a Absatz 5 der Strafprozessord
nung. 

§ 2 
Aufgabe 

Der Vollzug der Untersuchungshaft hat die Aufgabe, durch si
chere Unterbringung der Untersuchungsgefangenen die Durch
führung eines geordneten Strafverfahrens zu gewährleisten und 
der Gefahr weiterer Straftaten zu begegnen. 
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§ 3 
Zuständigkeit und Zusammenarbeit 

(1) Entscheidungen nach diesem Gesetz trifft die Justizvoll
zugsanstalt, in der die Untersuchungshaft vollzogen wird (An
stalt). Sie arbeitet eng mit Gericht und Staatsanwaltschaft zu
sammen, um die Aufgabe des Untersuchungshaftvollzugs zu 
erfüllen und die Sicherheit und Ordnung der Anstalt zu ge
währleisten. 

(2) Die Anstalt hat Anordnungen, die das Gericht oder die an 
dessen statt zum Handeln ermächtigte Behörde trifft, um einer 
Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr zu begeg
nen (verfahrenssichernde Anordnungen), zu beachten und um
zusetzen. 

§ 4 
Stellung der Untersuchungsgefangenen 

(1) Die Untersuchungsgefangenen gelten als unschuldig. Sie 
sind so zu behandeln, dass der Anschein vermieden wird, sie 
würden zur Verbüßung einer Strafe festgehalten. 

(2) Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, 
dürfen den Untersuchungsgefangenen nur Beschränkungen auf
erlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, zur 
Abwehr einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der An
stalt oder zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anord
nung unerlässlich sind. Sie müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zum Zweck der Anordnung stehen und dürfen die 
Untersuchungsgefangenen nicht mehr und nicht länger als not
wendig beeinträchtigen. 

§ 5 
Vollzugsgestaltung 

(1) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhält
nissen anzugleichen, soweit die Aufgabe des Untersuchungs
haftvollzugs und die Erfordernisse eines geordneten Zusam
menlebens in der Anstalt dies zulassen. Schädlichen Folgen 
des Freiheitsentzugs ist entgegenzuwirken. Ein besonderes 
Augenmerk ist auf die Verhütung von Selbsttötungen zu rich
ten. 

(2) Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse von 
weiblichen und männlichen Untersuchungsgefangenen werden 
bei der Vollzugsgestaltung und bei Einzelmaßnahmen berück
sichtigt. 

§ 6 
Soziale Hilfe 

(1) Die Untersuchungsgefangenen werden darin unterstützt, ih
re persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten 
zu beheben. Sie sollen dazu angeregt und in die Lage versetzt 
werden, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. 

(2) Die Anstalt arbeitet mit außervollzuglichen Einrichtungen 

und Organisationen sowie mit Personen und Vereinen, die sozi
ale Hilfestellung leisten können, eng zusammen. 

(3) Die Untersuchungsgefangenen sind, soweit erforderlich, 
über die notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung ihrer 
sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche zu beraten. 

(4) Die Beratung soll die Benennung von Stellen und Einrich
tungen außerhalb der Anstalt umfassen, die sich um eine Ver
meidung der weiteren Untersuchungshaft bemühen. Auf Wunsch 
sind den Untersuchungsgefangenen Stellen und Einrichtungen 
zu benennen, die sie in ihrem Bestreben unterstützen können, 
einen Ausgleich mit dem Tatopfer zu erreichen oder auf andere 
Weise zur Wiedergutmachung beizutragen. 

Abschnitt 2 
Vollzugsverlauf 

§ 7 
Aufnahme 

(1) Mit den Untersuchungsgefangenen wird unverzüglich ein 
Zugangsgespräch geführt, in dem ihre gegenwärtige Lebenssi
tuation erörtert wird und sie über ihre Rechte und Pflichten in
formiert werden. Ihnen ist die Hausordnung auszuhändigen. 
Dieses Gesetz, die von ihm in Bezug genommenen Gesetze so
wie die zu seiner Ausführung erlassenen Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften sind den Untersuchungsgefange
nen auf Verlangen zugänglich zu machen. 

(2) Beim Zugangsgespräch dürfen andere Gefangene nicht zu
gegen sein. 

(3) Die Untersuchungsgefangenen werden alsbald ärztlich unter
sucht. 

(4) Den Untersuchungsgefangenen ist Gelegenheit zu geben, 
einen Angehörigen oder eine Vertrauensperson von der Auf
nahme in die Anstalt zu benachrichtigen, soweit eine verfah
renssichernde Anordnung nicht entgegensteht. 

(5) Die Untersuchungsgefangenen werden dabei unterstützt, et
wa notwendige Maßnahmen für hilfsbedürftige Angehörige, 
zur Erhaltung des Arbeitsplatzes und der Wohnung und zur Si
cherung ihrer Habe außerhalb der Anstalt zu veranlassen. 

§ 8 
Verlegung und Überstellung 

(1) Die Untersuchungsgefangenen können in eine andere An
stalt verlegt oder überstellt werden, wenn es 

1.	 zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung, 

2.	 aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder 

3.	 aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus anderen 
wichtigen Gründen 
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erforderlich ist. Zuvor ist dem Gericht und der Staatsanwalt
schaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(2) § 7 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 9 
Vorführung, Ausführung und Ausantwortung 

(1) Auf Ersuchen eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft 
werden Untersuchungsgefangene vorgeführt. Über Vorführungs
ersuchen in anderen als dem der Inhaftierung zugrunde liegen
den Verfahren sind das Gericht und die Staatsanwaltschaft un
verzüglich zu unterrichten. 

(2) Aus besonderen Gründen können Untersuchungsgefangene 
ausgeführt werden. Ausführungen zur Befolgung einer gericht
lichen Ladung sind zu ermöglichen, soweit darin das persönli
che Erscheinen angeordnet ist und eine verfahrenssichernde 
Anordnung nicht entgegensteht. Vor der Entscheidung ist dem 
Gericht und der Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben. Liegt die Ausführung ausschließlich im Inte
resse der Untersuchungsgefangenen, können ihnen die Kosten 
auferlegt werden. 

(3) Untersuchungsgefangene dürfen befristet dem Gewahrsam 
eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer Polizei-, 
Zoll- oder Finanzbehörde auf Antrag überlassen werden (Aus
antwortung). Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 10 
Entlassung 

(1) Auf Anordnung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft 
entlässt die Anstalt die Untersuchungsgefangenen unverzüglich 
aus der Haft, es sei denn, es ist in anderer Sache eine richterlich 
angeordnete Freiheitsentziehung zu vollziehen. 

(2) Aus fürsorgerischen Gründen kann Untersuchungsgefange
nen der freiwillige Verbleib in der Anstalt bis zum Vormittag 
des zweiten auf den Eingang der Entlassungsanordnung fol
genden Werktags gestattet werden. Der freiwillige Verbleib 
setzt das schriftliche Einverständnis der Untersuchungsgefan
genen voraus, dass die bisher bestehenden Beschränkungen 
aufrechterhalten bleiben. 

(3) Bedürftigen Untersuchungsgefangenen kann eine Entlas
sungsbeihilfe in Form eines Reisekostenzuschusses, angemes
sener Kleidung oder einer sonstigen notwendigen Unterstüt
zung gewährt werden. 

Abschnitt 3 
Unterbringung und Versorgung der 


Untersuchungsgefangenen


§ 11 
Trennungsgrundsätze 

(1) Untersuchungsgefangene werden von Gefangenen anderer 
Haftarten, namentlich von Strafgefangenen, getrennt unterge
bracht. Ausnahmen sind zulässig 

1. mit Zustimmung der einzelnen Untersuchungsgefangenen, 

2. zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung oder 

3. aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt. 

Darüber hinaus können Untersuchungsgefangene ausnahms
weise mit Gefangenen anderer Haftarten untergebracht werden, 
wenn die geringe Anzahl der Untersuchungsgefangenen eine 
getrennte Unterbringung nicht zulässt. 

(2) Junge Untersuchungsgefangene (§ 66 Absatz 1) werden von 
den übrigen Untersuchungsgefangenen und von Gefangenen 
anderer Haftarten getrennt untergebracht. Hiervon kann aus 
den in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten Gründen abgewichen 
werden, wenn eine Vollzugsgestaltung nach § 67 gewährleistet 
bleibt und schädliche Einflüsse auf die jungen Untersuchungs
gefangenen nicht zu befürchten sind. 

(3) Männliche und weibliche Untersuchungsgefangene werden 
getrennt untergebracht. 

(4) Gemeinsame Maßnahmen, insbesondere gemeinsame Ar
beit und eine gemeinsame Berufs- und Schulausbildung, sind 
zulässig. 

§ 12 
Unterbringung während der Arbeit, Bildung und Freizeit 

(1) Arbeit und Bildung finden grundsätzlich in Gemeinschaft 
statt. 

(2) Den Untersuchungsgefangenen kann gestattet werden, sich 
während der Freizeit in Gemeinschaft mit anderen Gefangenen 
aufzuhalten. Für die Teilnahme an gemeinschaftlichen Veran
staltungen kann der Anstaltsleiter mit Rücksicht auf die räum
lichen, personellen oder organisatorischen Verhältnisse der An
stalt besondere Regelungen treffen. 

(3) Die gemeinschaftliche Unterbringung kann eingeschränkt 
werden, soweit es zur Umsetzung einer verfahrenssichernden 
Anordnung oder zur Gewährleistung der Sicherheit oder Ord
nung der Anstalt erforderlich ist. 
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§ 13 
Unterbringung während der Ruhezeit 

(1) Während der Ruhezeit werden die Untersuchungsgefange
nen in ihren Hafträumen einzeln untergebracht. Mit ihrer Zu
stimmung können sie gemeinsam untergebracht werden. Bei 
einer Gefahr für Leben oder Gesundheit oder bei Hilfsbedürf
tigkeit ist die Zustimmung der gefährdeten oder hilfsbedürfti
gen Untersuchungsgefangenen zur gemeinsamen Unterbrin
gung entbehrlich. 

(2) Darüber hinaus ist eine gemeinsame Unterbringung nur 
vorübergehend und aus zwingenden Gründen zulässig. 

§ 14 
Unterbringung von Eltern mit Kindern 

(1) Ein Kind kann mit Zustimmung des Aufenthaltsbestim
mungsberechtigten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
in der Anstalt untergebracht werden, in der sich seine Mutter 
oder sein Vater befindet, wenn die baulichen Gegebenheiten 
dies zulassen und Sicherheitsgründe nicht entgegenstehen. Vor 
der Unterbringung ist das Jugendamt zu hören. 

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten der für das Kind 
Unterhaltspflichtigen. Von der Geltendmachung des Kostener
satzanspruchs kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn 
hierdurch die gemeinsame Unterbringung von Mutter oder Va
ter und Kind gefährdet würde. 

§ 15 
Persönlicher Gewahrsam, Kostenbeteiligung 

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen nur Sachen in Ge
wahrsam haben oder annehmen, die ihnen von der Anstalt oder 
mit deren Zustimmung überlassen werden. Ohne Zustimmung 
dürfen sie Sachen von geringem Wert von anderen Gefangenen 
annehmen; die Annahme dieser Sachen und der Gewahrsam 
daran können von der Zustimmung der Anstalt abhängig ge
macht werden. 

(2) Eingebrachte Sachen, die die Untersuchungsgefangenen 
nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für sie aufzubewahren, 
sofern dies nach Art und Umfang möglich ist. Den Untersu
chungsgefangenen wird Gelegenheit gegeben, ihre Sachen, die 
sie während des Vollzugs und für ihre Entlassung nicht benöti
gen, zu verschicken. Geld wird ihnen gutgeschrieben. 

(3) Werden eingebrachte Sachen, deren Aufbewahrung nach 
Art oder Umfang nicht möglich ist, von den Untersuchungsge
fangenen trotz Aufforderung nicht aus der Anstalt verbracht, so 
ist die Anstalt berechtigt, diese Sachen auf Kosten der Untersu
chungsgefangenen aus der Anstalt entfernen zu lassen. 

(4) Aufzeichnungen und andere Sachen, die Kenntnisse über 
Sicherungsvorkehrungen der Anstalt vermitteln oder Schluss
folgerungen auf diese zulassen, dürfen vernichtet oder un
brauchbar gemacht werden. 

(5) Die Zustimmung nach Absatz 1 kann widerrufen werden, 
wenn es zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anord
nung oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Ab
wendung einer erheblichen Störung der Ordnung der Anstalt 
erforderlich ist. 

(6) Die Untersuchungsgefangenen können an den Betriebskosten 
der in ihrem Gewahrsam befindlichen Geräte beteiligt werden. 

§ 16 
Ausstattung des Haftraums 

Die Untersuchungsgefangenen dürfen ihren Haftraum in ange
messenem Umfang mit eigenen Sachen ausstatten. Sachen, de
ren Überlassung eine verfahrenssichernde Anordnung ent
gegensteht oder die geeignet sind, die Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt zu gefährden, sind ausgeschlossen. 

§ 17 
Kleidung 

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen eigene Kleidung tra
gen, soweit sie für Reinigung, Instandhaltung und regelmäßi
gen Wechsel sorgen. Der Anstaltsleiter kann anordnen, dass 
Reinigung und Instandhaltung nur durch Vermittlung der An
stalt erfolgen dürfen. 

(2) Soweit es zur Umsetzung einer verfahrenssichernden An
ordnung oder zur Gewährleistung der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt erforderlich ist, kann das in Absatz 1 genannte 
Recht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 

§ 18 
Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung 
entsprechen den Anforderungen an eine gesunde Ernährung 
und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird 
besondere Verpflegung gewährt. Den Untersuchungsgefange
nen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer Religionsge
meinschaft zu befolgen. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen können aus einem von der 
Anstalt vermittelten Angebot einkaufen. Die Anstalt soll für 
ein Angebot sorgen, das auf Wünsche und Bedürfnisse der 
Untersuchungsgefangenen Rücksicht nimmt. 

(3) Gegenstände, deren Überlassung eine verfahrenssichernde 
Anordnung entgegensteht oder die geeignet sind, die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt zu gefährden, sind vom Einkauf aus
geschlossen. 

§ 19 
Annehmlichkeiten 

Von den §§ 16 bis 18 nicht umfasste Annehmlichkeiten dürfen 
sich die Untersuchungsgefangenen auf ihre Kosten verschaf
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fen, soweit und solange weder eine verfahrenssichernde Anord
nung entgegensteht noch die Sicherheit oder Ordnung der An
stalt gefährdet wird. 

§ 20 
Gesundheitsfürsorge 

(1) Die Anstalt unterstützt die Untersuchungsgefangenen bei 
der Wiederherstellung und Erhaltung ihrer körperlichen und 
geistigen Gesundheit. Die Untersuchungsgefangenen haben 
die notwendigen Anordnungen zum Gesundheitsschutz und zur 
Hygiene zu befolgen. 

(2) Den Untersuchungsgefangenen wird ermöglicht, sich täg
lich mindestens eine Stunde im Freien aufzuhalten. 

(3) Erkranken Untersuchungsgefangene schwer oder verster
ben sie, werden die Angehörigen benachrichtigt. Dem Wunsch, 
auch andere Personen zu benachrichtigen, soll nach Möglich
keit entsprochen werden. 

§ 21 
Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 

der Gesundheitsfürsorge 

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernäh
rung sind unbeschadet der Rechte Personensorgeberechtigter 
zwangsweise nur bei Lebensgefahr, bei schwerwiegender Ge
fahr für die Gesundheit der Untersuchungsgefangenen oder bei 
Gefahr für die Gesundheit anderer Personen zulässig; die Maß
nahmen müssen für die Beteiligten zumutbar und dürfen nicht 
mit erheblicher Gefahr für Leben oder Gesundheit der Untersu
chungsgefangenen verbunden sein. Zur Durchführung der Maß
nahmen ist die Anstalt nicht verpflichtet, solange von einer 
freien Willensbestimmung der Untersuchungsgefangenen aus
gegangen werden kann. 

(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die zwangs
weise körperliche Untersuchung außer im Fall des Absatzes 1 
zulässig, wenn sie nicht mit einem körperlichen Eingriff ver
bunden ist. 

(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter Lei
tung eines Arztes durchgeführt werden, unbeschadet der Leis
tung erster Hilfe für den Fall, dass ein Arzt nicht rechtzeitig 
erreichbar und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden 
ist. 

§ 22 
Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben einen Anspruch auf 
notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizinische 
Leistungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaft
lichkeit. Der allgemeine Standard der gesetzlichen Kranken
kassen ist zu berücksichtigen. 

(2) Der Anspruch umfasst auch Untersuchungen zur Früherken

nung von Krankheiten und Vorsorgeleistungen entsprechend 
dem allgemeinen Standard der gesetzlichen Krankenkassen. 

(3) Der Anspruch umfasst weiter die Versorgung mit Hilfsmit
teln wie Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädi
schen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich 
sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, eine 
Behinderung auszugleichen oder einer drohenden Behinderung 
vorzubeugen, sofern dies mit Rücksicht auf die voraussichtli
che Dauer des Untersuchungshaftvollzugs zwingend geboten 
ist und soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchs
gegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind. Der An
spruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung 
und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie die Ausbildung 
in ihrem Gebrauch. Ein erneuter Anspruch auf Versorgung mit 
Sehhilfen besteht nur bei einer Änderung der Sehfähigkeit um 
mindestens 0,5 Dioptrien. Anspruch auf Versorgung mit Kon
taktlinsen besteht nur in medizinisch zwingend erforderlichen 
Ausnahmefällen. 

(4) An den Kosten für Leistungen nach den Absätzen 1 bis 3 
können die Untersuchungsgefangenen in angemessenem Um
fang beteiligt werden. 

(5) Für Leistungen, die über die in Absatz 1 Satz 1 und in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Leistungen hinausgehen, können 
den Untersuchungsgefangenen die gesamten Kosten auferlegt 
werden. 

(6) Der Anstaltsleiter soll nach Anhörung des ärztlichen Diens
tes der Anstalt den Untersuchungsgefangenen auf ihren Antrag 
hin gestatten, auf ihre Kosten externen ärztlichen Rat einzu
holen. Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Unter
suchungsgefangenen die gewählte ärztliche Vertrauensperson 
und den ärztlichen Dienst der Anstalt nicht wechselseitig von 
der Schweigepflicht entbinden oder wenn es zur Umsetzung ei
ner verfahrenssichernden Anordnung oder zur Aufrechterhal
tung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. 
Die Konsultation soll in der Anstalt stattfinden. 

§ 23 
Verlegung, Überstellung und


Ausführung zur medizinischen Behandlung


(1) Kranke oder hilfsbedürftige Untersuchungsgefangene kön
nen in eine zur Behandlung ihrer Krankheit oder zu ihrer Ver
sorgung besser geeignete Anstalt oder in ein Vollzugskranken
haus verlegt oder überstellt werden. 

(2) Erforderlichenfalls können Untersuchungsgefangene zur 
medizinischen Behandlung ausgeführt oder in ein Kranken
haus außerhalb des Vollzugs gebracht werden. 

(3) Zuvor ist dem Gericht und der Staatsanwaltschaft nach 
Möglichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei Ver
legungen und Überstellungen gilt § 7 Absatz 4 entsprechend. 

(4) Werden Untersuchungsgefangene während einer Behand
lung aus der Haft entlassen, hat das Land nur diejenigen Kos
ten zu tragen, die bis zur Entlassung angefallen sind. 
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Abschnitt 4 
Arbeit, Bildung, Freizeit 

§ 24 
Arbeit und Bildung 

(1) Die Untersuchungsgefangenen sind nicht zur Arbeit ver
pflichtet. 

(2) Ihnen soll nach Möglichkeit Arbeit oder sonstige Beschäfti
gung angeboten werden, die ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Neigungen berücksichtigt. Nehmen sie eine Arbeit auf, gelten 
die von der Anstalt festgelegten Arbeitsbedingungen. Die Ar
beit darf nicht zur Unzeit niedergelegt werden. 

(3) Geeigneten Untersuchungsgefangenen soll nach Möglich
keit Gelegenheit zum Erwerb oder zur Verbesserung schuli
scher und beruflicher Kenntnisse gegeben werden, soweit es 
die besonderen Bedingungen der Untersuchungshaft zulassen. 

(4) Das Zeugnis oder der Nachweis über eine Bildungsmaß
nahme darf keinen Hinweis auf die Inhaftierung enthalten. 

§ 25 
Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe, Taschengeld 

(1) Wer eine Arbeit oder sonstige Beschäftigung ausübt, erhält 
Arbeitsentgelt. 

(2) Der Bemessung des Arbeitsentgelts sind 9 Prozent der Be
zugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zu
grunde zu legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der 250. Teil 
der Eckvergütung; das Arbeitsentgelt kann nach einem Stun
densatz bemessen werden. 

(3) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Untersuchungs
gefangenen und der Art der Arbeit gestuft werden. 75 Prozent 
der Eckvergütung dürfen nur dann unterschritten werden, wenn 
die Arbeitsleistungen der Untersuchungsgefangenen den Min
destanforderungen nicht genügen. Das für den Justizvollzug 
zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, eine 
Rechtsverordnung über die Vergütungsstufen zu erlassen. 

(4) Die Höhe des Arbeitsentgelts ist den Untersuchungsgefan
genen schriftlich bekannt zu geben. 

(5) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit zu entrichten 
sind, kann vom Arbeitsentgelt ein Betrag einbehalten werden, 
der dem Anteil der Untersuchungsgefangenen am Beitrag ent
sprechen würde, wenn sie diese Bezüge als Arbeitnehmer er
hielten. 

(6) Nehmen Untersuchungsgefangene während der Arbeitszeit 
an einer Bildungsmaßnahme teil, erhalten sie eine Ausbil
dungsbeihilfe. Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. 

(7) Untersuchungsgefangenen, denen weder Arbeit noch die 
Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme angeboten werden 
kann, kann auf Antrag zur Vermeidung einer unbilligen Härte 

ein Taschengeld gewährt werden. Das Taschengeld beträgt 
14 Prozent der Eckvergütung. Eine unbillige Härte ist gegeben, 
wenn und solange Untersuchungsgefangenen im laufenden 
Monat ein Betrag bis zur Höhe des Taschengeldes nicht aus ei
genen Mitteln zur Verfügung steht und sie diesen Betrag ohne 
ihr Verschulden auch von einer dritten Stelle nicht rechtzeitig 
erlangen können. 

§ 26 
Freizeit und Sport 

Zur Freizeitgestaltung sind geeignete Angebote vorzuhalten. 
Insbesondere sollen Sportmöglichkeiten und Gemeinschafts
veranstaltungen angeboten werden. 

§ 27 
Zeitungen und Zeitschriften 

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen auf eigene Kosten 
Zeitungen und Zeitschriften in angemessenem Umfang durch 
Vermittlung der Anstalt beziehen. Ausgeschlossen sind Zeitun
gen und Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe oder Geld
buße bedroht ist. 

(2) Zeitungen oder Zeitschriften können den Untersuchungs
gefangenen vorenthalten werden, wenn dies zur Umsetzung 
einer verfahrenssichernden Anordnung erforderlich ist. Für 
einzelne Ausgaben gilt dies auch dann, wenn deren Inhalte die 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erheblich gefährden wür
den. 

§ 28 
Rundfunk 

Die Untersuchungsgefangenen können am Hörfunk- und Fern
sehempfang (Rundfunkempfang) teilnehmen. Der Rundfunk
empfang kann vorübergehend ausgesetzt oder einzelnen Unter
suchungsgefangenen untersagt werden, wenn dies zur Umset
zung einer verfahrenssichernden Anordnung oder zur Auf
rechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt uner
lässlich ist. 

Abschnitt 5 
Religionsausübung 

§ 29 
Seelsorge 

(1) Den Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung 
durch einen Seelsorger nicht versagt werden. Auf Wunsch ist 
ihnen zu helfen, mit einem Seelsorger ihrer Religionsgemein
schaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen dürfen grundlegende religi
öse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem Miss
brauch entzogen werden. 
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(3) Den Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des reli
giösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen. 

§ 30 
Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, am Got
tesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres Be
kenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen 
Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft bedarf 
der Zustimmung des Seelsorgers der Religionsgemeinschaft. 

(3) Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme am 
Gottesdienst oder an anderen religiösen Veranstaltungen ausge
schlossen werden, wenn dies zur Umsetzung einer verfahrens
sichernden Anordnung oder aus überwiegenden Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt geboten ist; der Seelsorger 
soll vorher gehört werden. 

§ 31 
Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 29 
und 30 entsprechend. 

Abschnitt 6 
Besuche, Schriftwechsel, Telefongespräche und Pakete 

§ 32 
Grundsatz 

Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, mit Personen 
außerhalb der Anstalt im Rahmen der Bestimmungen dieses 
Gesetzes zu verkehren, soweit eine verfahrenssichernde Anord
nung nicht entgegensteht. 

§ 33 
Recht auf Besuch 

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen Besuch empfangen. 
Die Gesamtdauer beträgt mindestens zwei Stunden im Monat. 

(2) Kontakte der Untersuchungsgefangenen zu ihren Angehöri
gen im Sinne von § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetz
buchs werden besonders gefördert. 

(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie 
persönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten 
dienen, die nicht von den Untersuchungsgefangenen schriftlich 
erledigt, durch Dritte wahrgenommen oder bis zur voraussicht
lichen Entlassung aufgeschoben werden können. 

(4) Aus Gründen der Sicherheit der Anstalt können Besuche 
davon abhängig gemacht werden, dass sich die Besucher mit 
technischen Mitteln absuchen oder durchsuchen lassen. 

(5) Besuche können untersagt werden, wenn die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde. 

§ 34 
Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren 

Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwälten und No
taren in einer die Untersuchungsgefangenen betreffenden Rechts
sache sind zu gestatten. § 33 Absatz 4 gilt entsprechend. Eine 
inhaltliche Überprüfung der von Verteidigern mitgeführten 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. 

§ 35 
Überwachung der Besuche 

(1) Besuche dürfen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt optisch überwacht werden. Die optische Überwa
chung kann mit technischen Hilfsmitteln durchgeführt werden; 
die betroffenen Personen sind vorher darauf hinzuweisen. 

(2) Der Anstaltsleiter kann die akustische Überwachung im 
Einzelfall anordnen, wenn sie aus Gründen der Sicherheit oder 
zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung 
der Anstalt erforderlich ist. 

(3) Besuche dürfen abgebrochen werden, wenn Besucher oder 
Untersuchungsgefangene gegen dieses Gesetz oder aufgrund 
dieses Gesetzes getroffene Anordnungen verstoßen. Dies gilt 
auch bei einem Verstoß gegen verfahrenssichernde Anordnun
gen. 

(4) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht. 

(5) Gegenstände dürfen beim Besuch nicht übergeben werden. 
Dies gilt nicht für die bei dem Besuch der Verteidiger überge
benen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen sowie für die bei 
dem Besuch von Rechtsanwälten oder Notaren zur Erledigung 
einer die Untersuchungsgefangenen betreffenden Rechtssache 
übergebenen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen. Bei dem 
Besuch von Rechtsanwälten oder Notaren kann die Übergabe 
aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt von der 
Erlaubnis des Anstaltsleiters abhängig gemacht werden. 

§ 36 
Recht auf Schriftwechsel 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, auf eigene 
Kosten Schreiben abzusenden und zu empfangen. 

(2) Der Anstaltsleiter kann den Schriftwechsel mit bestimmten 
Personen untersagen, wenn die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt gefährdet würde. 
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§ 37 
Überwachung des Schriftwechsels 

(1) Ein- und ausgehende Schreiben werden auf verbotene Gegen
stände überwacht. Der Anstaltsleiter kann die Textkontrolle an
ordnen, wenn sie aus Gründen der Sicherheit oder zur Abwen
dung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt 
erforderlich ist. 

(2) Der Schriftwechsel der Untersuchungsgefangenen mit ih
ren Verteidigern wird nicht überwacht. 

(3) Nicht überwacht werden Schreiben der Untersuchungsge
fangenen an Volksvertretungen des Bundes und der Länder so
wie an deren Mitglieder, soweit die Schreiben an die Anschrif
ten dieser Volksvertretungen gerichtet sind und den Absender 
zutreffend angeben. Entsprechendes gilt für Schreiben an das 
Europäische Parlament und dessen Mitglieder, den Europäi
schen Gerichtshof für Menschenrechte, den Europäischen Aus
schuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder er
niedrigender Behandlung oder Strafe und weitere Einrichtun
gen, mit denen der Schriftverkehr aufgrund völkerrechtlicher 
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist. 
Satz 1 gilt auch für den Schriftverkehr mit den Bürgerbeauf
tragten der Länder und den Datenschutzbeauftragten des Bun
des und der Länder. Schreiben der in den Sätzen 1 bis 3 ge
nannten Stellen, die an die Untersuchungsgefangenen gerichtet 
sind, werden nicht überwacht, sofern die Identität des Absen
ders zweifelsfrei feststeht. 

§ 38 
Weiterleitung von Schreiben, Aufbewahrung 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Absenden und 
den Empfang ihrer Schreiben durch die Anstalt vermitteln zu 
lassen, soweit nichts anderes gestattet ist. 

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unverzüglich 
weiterzuleiten. 

(3) Die Untersuchungsgefangenen haben eingehende Schrei
ben unverschlossen zu verwahren, sofern nichts anderes gestat
tet wird. Sie können sie verschlossen zu ihrer Habe geben. 

§ 39 
Anhalten von Schreiben 

(1) Der Anstaltsleiter kann Schreiben anhalten, wenn 

1. 	 es die Aufgabe des Untersuchungshaftvollzugs oder die Si
cherheit oder Ordnung der Anstalt erfordert, 

2. 	 die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder 
Bußgeldtatbestand verwirklichen würde, 

3. 	 sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstellun
gen von Anstaltsverhältnissen oder grobe Beleidigungen 
enthalten oder 

4. 	 sie in Geheim- oder Kurzschrift, unlesbar, unverständlich 
oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache ab
gefasst sind. 

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen ent
halten, kann ein Begleitschreiben beigefügt werden, wenn die 
Untersuchungsgefangenen auf dem Absenden bestehen. 

(3) Sind Schreiben angehalten worden, wird das den Untersu
chungsgefangenen mitgeteilt. Hiervon kann abgesehen wer
den, wenn und solange es die Aufgabe des Untersuchungshaft
vollzugs erfordert. Soweit angehaltene Schreiben nicht be
schlagnahmt werden, werden sie an die Absender zurückgege
ben oder, sofern dies unmöglich oder aus besonderen Gründen 
untunlich ist, verwahrt. 

(4) Schreiben, deren Überwachung nach § 37 Absatz 2 und 3 
ausgeschlossen ist, dürfen nicht angehalten werden. 

§ 40 
Telefongespräche 

Den Untersuchungsgefangenen kann gestattet werden, auf ei
gene Kosten Telefongespräche zu führen. Die Bestimmungen 
über den Besuch gelten entsprechend. Ist die Überwachung des 
Telefongesprächs erforderlich, ist die beabsichtigte Überwa
chung den Gesprächspartnern der Untersuchungsgefangenen 
unmittelbar nach Herstellung der Verbindung durch die Anstalt 
oder die Untersuchungsgefangenen mitzuteilen. Die Untersu
chungsgefangenen sind rechtzeitig vor Beginn des Telefonge
sprächs über die beabsichtigte Überwachung und die Mittei
lungspflicht nach Satz 3 zu unterrichten. 

§ 41 
Pakete 

(1) Der Empfang von Paketen bedarf der Erlaubnis der Anstalt, 
welche Zeitpunkt und Höchstmengen für die Sendungen und 
für einzelne Gegenstände festsetzen kann. Für den Ausschluss 
von Gegenständen gilt § 18 Absatz 3 entsprechend. Die Anstalt 
kann darüber hinaus Gegenstände und Verpackungsformen 
ausschließen, die einen unverhältnismäßigen Kontrollaufwand 
bedingen. 

(2) Pakete sind in Gegenwart der Untersuchungsgefangenen zu 
öffnen, an die sie adressiert sind. Ausgeschlossene Gegenstän
de können zu ihrer Habe genommen oder den Absendern zu
rückgesandt werden. Nicht ausgehändigte Gegenstände, durch 
die bei der Versendung oder Aufbewahrung Personen verletzt 
oder Sachschäden verursacht werden können, dürfen vernichtet 
werden. Die hiernach getroffenen Maßnahmen werden den 
Untersuchungsgefangenen eröffnet. 

(3) Der Empfang von Paketen kann vorübergehend versagt 
werden, wenn dies wegen der Gefährdung der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt unerlässlich ist. 
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(4) Den Untersuchungsgefangenen kann gestattet werden, Pa
kete zu versenden. Die Anstalt kann ihren Inhalt aus Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt überprüfen. 

Abschnitt 7 
Sicherheit und Ordnung 

§ 42 
Grundsatz 

Die Pflichten und Beschränkungen, die den Untersuchungsge
fangenen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt auferlegt werden, sind so zu wählen, dass sie in ei
nem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und die 
Untersuchungsgefangenen nicht mehr und nicht länger als not
wendig beeinträchtigen. 

§ 43 
Verhaltensvorschriften 

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen durch ihr Verhalten 
gegenüber Bediensteten, Mitgefangenen und anderen Personen 
das geordnete Zusammenleben in der Anstalt nicht stören. Sie 
haben sich nach der Tageseinteilung der Anstalt (Arbeitszeit, 
Freizeit, Ruhezeit) zu richten. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen haben die Anordnungen der 
Bediensteten zu befolgen, auch wenn sie sich durch diese be
schwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen sie 
nicht ohne Erlaubnis verlassen. 

(3) Die Untersuchungsgefangenen haben ihren Haftraum und 
die ihnen von der Anstalt überlassenen Sachen in Ordnung zu 
halten und schonend zu behandeln. 

(4) Die Untersuchungsgefangenen haben Umstände, die eine 
Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Ge
sundheit einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden. 

§ 44 
Absuchung, Durchsuchung 

(1) Die Untersuchungsgefangenen, ihre Sachen und die Haft
räume dürfen mit technischen Mitteln abgesucht und durch
sucht werden. Die Durchsuchung männlicher Untersuchungs
gefangener darf nur von Männern, die Durchsuchung weib
licher Untersuchungsgefangener darf nur von Frauen vorge
nommen werden. Das Schamgefühl ist zu schonen. 

(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des An
staltsleiters im Einzelfall ist es zulässig, eine mit einer Entklei
dung verbundene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie 
darf bei männlichen Untersuchungsgefangenen nur in Gegen
wart von Männern, bei weiblichen Untersuchungsgefangenen 
nur in Gegenwart von Frauen erfolgen. Sie ist in einem ge

schlossenen Raum durchzuführen. Andere Gefangene dürfen 
nicht anwesend sein. 

(3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, dass Untersu
chungsgefangene bei der Aufnahme sowie nach Kontakten mit 
Besuchern nach Absatz 2 zu durchsuchen sind. 

§ 45 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

(1) Zur Sicherung des Vollzugs, zur Aufrechterhaltung der Si
cherheit oder Ordnung der Anstalt oder zur Identitätsfeststel
lung sind mit Kenntnis der Untersuchungsgefangenen zulässig: 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale, 

4. die elektronische Erfassung biometrischer Merkmale und 

5. Messungen. 

(2) Die hierbei gewonnenen Unterlagen oder Daten werden zu 
den Gefangenenpersonalakten genommen oder in personenbe
zogenen Dateien gespeichert. Die nach Absatz 1 erhobenen Da
ten dürfen nur für die in Absatz 1, in § 48 Absatz 2 und in § 89 
Absatz 2 Nummer 4 genannten Zwecke verarbeitet werden. 

(3) Werden die Untersuchungsgefangenen entlassen, sind diese 
in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten spätestens 
nach drei Monaten zu löschen. Werden die Untersuchungsge
fangenen in eine andere Anstalt verlegt oder wird unmittelbar 
im Anschluss an den Vollzug oder in Unterbrechung der Unter
suchungshaft eine andere Haftart vollzogen, können die nach 
Absatz 1 erhobenen Daten der betreffenden Anstalt übermittelt 
und von dieser für die in Absatz 2 Satz 2 genannten Zwecke 
verarbeitet werden. 

(4) Personen, die aufgrund des Absatzes 1 erkennungsdienstlich 
behandelt worden sind, können bei einer nicht nur vorläufigen 
Einstellung des Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung 
der Eröffnung des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen 
Freispruch nach der Entlassung verlangen, dass die gewonne
nen erkennungsdienstlichen Unterlagen unverzüglich vernichtet 
werden. Sie sind über dieses Recht bei der erkennungsdienst
lichen Behandlung und bei der Entlassung aufzuklären. 

§ 46 
Lichtbildausweise 

Die Anstalt kann die Untersuchungsgefangenen verpflichten, 
einen Lichtbildausweis mit sich zu führen, wenn dies aus Grün
den der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. 
Dieser ist bei der Entlassung oder bei der Verlegung in eine an
dere Anstalt einzuziehen und zu vernichten. 
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§ 47 
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum 

(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der An
stalt kann der Anstaltsleiter allgemein oder im Einzelfall Maß
nahmen anordnen, die geeignet sind, den Missbrauch von 
Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnahmen dürfen nicht mit 
einem körperlichen Eingriff verbunden sein. 

(2) Wird Suchtmittelmissbrauch festgestellt, können die Kos
ten der Maßnahmen den Untersuchungsgefangenen auferlegt 
werden. 

§ 48 
Festnahmerecht 

(1) Untersuchungsgefangene, die entwichen sind oder sich 
sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhalten, können 
durch die Anstalt oder auf deren Veranlassung festgenommen 
und zurückgebracht werden. 

(2) Nach § 45 Absatz 1 und § 88 erhobene und zur Identifizie
rung oder Festnahme erforderliche Daten dürfen den Vollstre
ckungs- und Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden, so
weit dies für Zwecke der Fahndung und Festnahme der entwi
chenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt 
aufhaltenden Untersuchungsgefangenen erforderlich ist. 

§ 49 
Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Gegen Untersuchungsgefangene können besondere Siche
rungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn nach ihrem Ver
halten oder aufgrund ihres seelischen Zustandes in erhöhtem 
Maße die Gefahr der Entweichung, von Gewalttätigkeiten ge
gen Personen oder Sachen, der Selbsttötung oder der Selbstver
letzung besteht. 

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig: 

1. 	 der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen, 

2. 	 die Beobachtung der Untersuchungsgefangenen, auch mit 
technischen Hilfsmitteln, 

3. 	 die Absonderung von anderen Gefangenen, 

4. 	der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im 
Freien, 

5. 	 die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haft
raum ohne gefährdende Gegenstände und 

6. die Fesselung. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1, 3 bis 5 sind auch 
zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder eine erhebliche 
Störung der Ordnung der Anstalt anders nicht vermieden oder 
behoben werden kann. 

(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist 
die Fesselung auch dann zulässig, wenn die Gefahr einer Ent
weichung besteht. 

§ 50 
Einzelhaft 

Die unausgesetzte Absonderung von Untersuchungsgefange
nen (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn dies aus Gründen, die in 
deren Person liegen, unerlässlich ist. Einzelhaft von mehr als 
einem Monat Gesamtdauer im Jahr bedarf der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde und wird dem Gericht und der Staatsanwalt
schaft von der Anstalt mitgeteilt. Während des Vollzugs der 
Einzelhaft sind die Untersuchungsgefangenen in besonderem 
Maße zu betreuen. 

§ 51 
Fesselung 

In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder an den Fü
ßen angelegt werden. Im Interesse der Untersuchungsgefange
nen kann der Anstaltsleiter eine andere Art der Fesselung an
ordnen. Die Fesselung wird zeitweise gelockert, soweit dies 
notwendig ist. 

§ 52 
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Verfahren 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet der Anstaltsleiter 
an. Bei Gefahr im Verzug können auch andere Bedienstete die
se Maßnahmen vorläufig anordnen. Die Entscheidung des An
staltsleiters ist unverzüglich einzuholen. 

(2) Werden Untersuchungsgefangene ärztlich behandelt oder 
beobachtet oder bildet ihr seelischer Zustand den Anlass der 
Sicherungsmaßnahme, ist vorher eine ärztliche Stellungnahme 
einzuholen. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, 
wird die Stellungnahme unverzüglich nachträglich eingeholt. 

(3) Die Entscheidung wird den Untersuchungsgefangenen von 
dem Anstaltsleiter mündlich eröffnet und mit einer kurzen Be
gründung schriftlich abgefasst. 

(4) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind in angemessenen 
Abständen daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Um
fang sie aufrechterhalten werden müssen. 

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 49 Absatz 2 Num
mer 5 und 6 sind der Aufsichtsbehörde, dem Gericht und der 
Staatsanwaltschaft unverzüglich mitzuteilen, wenn sie länger 
als drei Tage aufrechterhalten werden. 

§ 53 
Ärztliche Überwachung 

(1) Sind Untersuchungsgefangene in einem besonders gesi
cherten Haftraum untergebracht oder gefesselt (§ 49 Absatz 2 
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Nummer 5 und 6), sucht sie der Arzt alsbald und in der Folge 
täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung während einer 
Ausführung, Vorführung oder eines Transports (§ 49 Absatz 4). 

(2) Der Arzt ist regelmäßig zu hören, solange eine besondere 
Sicherungsmaßnahme nach § 49 Absatz 2 Nummer 4 oder Ein
zelhaft nach § 50 andauert. 

Abschnitt 8 
Unmittelbarer Zwang 

§ 54 
Begriffsbestimmungen 

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder 
Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch 
Waffen. 

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Ein
wirkung auf Personen oder Sachen. 

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fes
seln und Reizstoffe. 

(4) Waffen sind Hieb- und Schusswaffen. 

(5) Es dürfen nur dienstlich zugelassene Hilfsmittel und Waf
fen verwendet werden. 

§ 55 
Allgemeine Voraussetzungen 

(1) Die Bediensteten dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, 
wenn sie Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen rechtmäßig 
durchführen und der damit verfolgte Zweck auf keine andere 
Weise erreicht werden kann. 

(2) Gegen andere Personen als Untersuchungsgefangene darf 
unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es unter
nehmen, Gefangene zu befreien oder widerrechtlich in die An
stalt einzudringen, oder wenn sie sich unbefugt darin aufhalten. 

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund anderer Re
gelungen bleibt unberührt. 

§ 56 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu wählen, die den Ein
zelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten be
einträchtigen. 

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn zu er
wartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem ange
strebten Erfolg steht. 

§ 57 
Handeln auf Anordnung 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder sonst be
fugten Personen angeordnet, sind die Bediensteten verpflichtet, 
ihn anzuwenden, es sei denn, die Anordnung verletzt die Men
schenwürde oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt wor
den. 

(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch ei
ne Straftat begangen würde. Befolgen die Bediensteten sie 
trotzdem, trifft sie eine Schuld nur, wenn sie erkennen oder 
wenn es nach den ihnen bekannten Umständen offensichtlich 
ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird. 

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung haben 
Bedienstete dem Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit 
das nach den Umständen möglich ist. Abweichende Bestim
mungen des allgemeinen Beamtenrechts über die Mitteilung 
solcher Bedenken an Vorgesetzte (§ 36 Absatz 2 und 3 des Be
amtenstatusgesetzes) sind nicht anzuwenden. 

§ 58 
Androhung 

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung 
darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie nicht zulas
sen oder unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, 
um eine rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgeset
zes erfüllt, zu verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzu
wenden. 

§ 59 
Schusswaffengebrauch 

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere 
Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs bereits erfolglos waren 
oder keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist ihr Ge
brauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Waffenwir
kung gegen Sachen erreicht wird. 

(2) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Bediensteten 
gebrauchen und nur, um angriffs- oder fluchtunfähig zu ma
chen. Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn dadurch erkennbar Unbe
teiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet würden. 

(3) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzudrohen. Als 
Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne Androhung dürfen 
Schusswaffen nur dann gebraucht werden, wenn dies zur Ab
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erfor
derlich ist. 

(4) Gegen Untersuchungsgefangene dürfen Schusswaffen ge
braucht werden, 

1. 	 wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werk
zeug trotz wiederholter Aufforderung nicht ablegen, 
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2. 	 wenn sie eine Meuterei (§ 121 des Strafgesetzbuchs) unter
nehmen oder 

3. 	 um ihre Entweichung zu vereiteln oder um sie wieder zu 
ergreifen. 

(5) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen gebraucht 
werden, wenn sie es unternehmen, Untersuchungsgefangene 
gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Anstalt einzu
dringen. 

Abschnitt 9 
Disziplinarmaßnahmen 

§ 60 
Voraussetzungen 

(1) Disziplinarmaßnahmen können angeordnet werden, wenn 
Untersuchungsgefangene rechtswidrig und schuldhaft 

1. 	 gegen Strafgesetze verstoßen oder eine Ordnungswidrig
keit begehen, 

2. 	 gegen eine verfahrenssichernde Anordnung verstoßen, 

3. 	 andere Personen verbal oder tätlich angreifen, 

4. 	Lebensmittel oder fremdes Eigentum zerstören oder be
schädigen, 

5. 	 verbotene Gegenstände in die Anstalt bringen, 

6. 	 sich am Einschmuggeln verbotener Gegenstände beteiligen 
oder sie besitzen, 

7. 	 entweichen oder zu entweichen versuchen oder 

8. 	 in sonstiger Weise wiederholt oder schwerwiegend gegen 
die Hausordnung verstoßen oder das Zusammenleben in 
der Anstalt stören. 

(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen, wenn es 
genügt, die Untersuchungsgefangenen zu verwarnen. 

(3) Disziplinarmaßnahmen sind auch zulässig, wenn wegen 
derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldverfahren einge
leitet wird. 

§ 61 
Arten der Disziplinarmaßnahmen 

(1) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind 

1. Verweis, 

2. 	 die Beschränkung oder der Entzug des Einkaufs bis zu drei 
Monaten, 

3. 	 die Beschränkung oder der Entzug von Annehmlichkeiten 
nach § 19 bis zu drei Monaten, 

4. 	 die Beschränkung oder der Entzug des Rundfunkempfangs 
bis zu drei Monaten; der gleichzeitige Entzug des Hörfunk
und Fernsehempfangs jedoch nur bis zu zwei Wochen, 

5. 	 die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände für die 
Freizeitbeschäftigung oder der Ausschluss von gemeinsa
mer Freizeit oder von einzelnen Freizeitveranstaltungen bis 
zu drei Monaten, 

6. 	 der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäftigung 
bis zu vier Wochen unter Wegfall der in diesem Gesetz ge
regelten Bezüge und 

7. 	 Arrest bis zu vier Wochen. 

(2) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander ver
bunden werden. 

(3) Arrest darf nur wegen schwerer oder wiederholter Verfeh
lungen verhängt werden. 

(4) Bei der Auswahl der Disziplinarmaßnahmen sind Grund 
und Zweck der Haft sowie die psychischen Auswirkungen der 
Untersuchungshaft und des Strafverfahrens auf die Untersu
chungsgefangenen zu berücksichtigen. Durch die Anordnung 
und den Vollzug einer Disziplinarmaßnahme dürfen die Vertei
digung, die Verhandlungsfähigkeit und die Verfügbarkeit der 
Untersuchungsgefangenen für die Verhandlung nicht beein
trächtigt werden. 

§ 62 
Vollzug der Disziplinarmaßnahmen,


Aussetzung zur Bewährung


(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort voll
streckt. 

(2) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder teilweise bis zu 
sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden. 

(3) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder zum Teil auch 
während einer der Untersuchungshaft unmittelbar nachfolgen
den Haft vollstreckt werden. 

(4) Arrest wird in Einzelhaft vollzogen. Die Untersuchungsge
fangenen können in einem besonderen Arrestraum unterge
bracht werden, der den Anforderungen entsprechen muss, die 
an einen zum Aufenthalt bei Tag und Nacht bestimmten Haft
raum gestellt werden. Soweit nichts anderes angeordnet wird, 
ruhen die Befugnisse der Untersuchungsgefangenen aus den 
§§ 16, 17 Absatz 1, § 18 Absatz 2, §§ 19, 24 Absatz 2 und 3, 
§§ 26, 27 Absatz 1 und § 28. 
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§ 63 
Disziplinarbefugnis 

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet der Anstaltsleiter an. Bei ei
ner Verfehlung auf dem Weg in eine andere Anstalt zum Zweck 
der Verlegung ist die aufnehmende Anstalt zuständig. 

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die Verfeh
lung gegen den Anstaltsleiter richtet. 

(3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen die Untersuchungsge
fangenen in einer anderen Anstalt oder während einer anderen 
Haft angeordnet worden sind, werden auf Ersuchen vollstreckt. 
§ 62 Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 64 
Verfahren 

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Die betroffenen Untersu
chungsgefangenen werden gehört. Sie sind darauf hinzuwei
sen, dass es ihnen freisteht sich zu äußern. Die Erhebungen 
werden in einer Niederschrift festgehalten; die Einlassung der 
Untersuchungsgefangenen wird vermerkt. 

(2) Der Anstaltsleiter soll sich vor der Entscheidung mit Perso
nen besprechen, die an der Betreuung der Untersuchungsge
fangenen mitwirken. 

(3) Vor der Anordnung von Disziplinarmaßnahmen gegen 
Untersuchungsgefangene, die sich in ärztlicher Behandlung 
befinden, oder gegen Schwangere oder stillende Mütter ist ein 
Arzt zu hören. 

(4) Die Entscheidung wird den Untersuchungsgefangenen von 
dem Anstaltsleiter mündlich eröffnet und mit einer kurzen Be
gründung schriftlich abgefasst. 

(5) Bevor Arrest vollzogen wird, ist ein Arzt zu hören. Wäh
rend des Arrestes stehen die Untersuchungsgefangenen unter 
ärztlicher Aufsicht. Der Vollzug unterbleibt oder wird unterbro
chen, wenn die Gesundheit der Untersuchungsgefangenen oder 
der Fortgang des Strafverfahrens gefährdet würde. 

Abschnitt 10 
Beschwerde 

§ 65 
Beschwerderecht 

(1) Die Untersuchungsgefangenen erhalten Gelegenheit, sich 
mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden in vollzuglichen 
Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an den Anstaltsleiter 
zu wenden. 

(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die Anstalt, so 
ist zu gewährleisten, dass die Untersuchungsgefangenen sich in 
vollzuglichen Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an die
se wenden können. 

(3) Die Möglichkeiten des gerichtlichen Rechtsschutzes und 
der Dienstaufsichtsbeschwerde bleiben unberührt. 

Abschnitt 11 
Ergänzende Bestimmungen für 
junge Untersuchungsgefangene 

§ 66 
Anwendungsbereich 

(1) Auf Untersuchungsgefangene, die zur Tatzeit das 21. Le
bensjahr noch nicht vollendet hatten und die das 24. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben (junge Untersuchungsgefange
ne), findet dieses Gesetz nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Abschnitts Anwendung. 

(2) Von einer Anwendung der Bestimmungen dieses Abschnitts 
sowie des § 11 Absatz 2 auf volljährige junge Untersuchungs
gefangene kann abgesehen werden, wenn die erzieherische 
Ausgestaltung des Vollzugs für diese nicht oder nicht mehr an
gezeigt ist. Die Bestimmungen dieses Abschnitts können aus
nahmsweise auch über die Vollendung des 24. Lebensjahres 
hinaus angewendet werden, wenn dies im Hinblick auf die vo
raussichtlich nur noch geringe Dauer der Untersuchungshaft 
zweckmäßig erscheint. 

§ 67 
Vollzugsgestaltung 

(1) Der Vollzug ist erzieherisch zu gestalten. Die Fähigkeiten 
der jungen Untersuchungsgefangenen zu einer eigenverant
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Ach
tung der Rechte Anderer sind zu fördern. Die besonderen Le
benslagen und Bedürfnisse von minderjährigen Untersuchungs
gefangenen sind zu berücksichtigen. 

(2) Den jungen Untersuchungsgefangenen sollen neben alters
gemäßen Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitmöglichkei
ten auch sonstige entwicklungsfördernde Hilfestellungen ange
boten werden. Die Bereitschaft zur Annahme der Angebote ist 
zu wecken und zu fördern. 

(3) In diesem Gesetz vorgesehene Beschränkungen können 
minderjährigen Untersuchungsgefangenen auch auferlegt wer
den, soweit es dringend geboten ist, um sie vor einer Gefähr
dung ihrer Entwicklung zu bewahren. 

§ 68 
Zusammenarbeit und Einbeziehung Dritter 

(1) Die Zusammenarbeit der Anstalt mit staatlichen und priva
ten Institutionen erstreckt sich insbesondere auch auf Jugend
amt, freie Träger der Jugendhilfe, Schulen und berufliche Bil
dungsträger. 

(2) Die Personensorgeberechtigten sind, soweit dies möglich ist 
und eine verfahrenssichernde Anordnung nicht entgegensteht, 
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in die Gestaltung des Vollzugs einzubeziehen, ebenso die El
tern volljähriger junger Untersuchungsgefangener auf deren 
Antrag. 

(3) Die Personensorgeberechtigten und das Jugendamt werden 
von der Aufnahme, von einer Verlegung und der Entlassung 
unverzüglich unterrichtet, soweit eine verfahrenssichernde An
ordnung nicht entgegensteht. 

§ 69 
Ermittlung des Förder- und Erziehungsbedarfs,


Maßnahmen


(1) Nach der Aufnahme wird der Förder- und Erziehungsbedarf 
der jungen Untersuchungsgefangenen unter Berücksichtigung 
ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensverhältnisse ermittelt. 

(2) In einer Konferenz mit an der Erziehung maßgeblich betei
ligten Bediensteten werden der Förder- und Erziehungsbedarf 
erörtert und die sich daraus ergebenden Maßnahmen festge
legt. Diese werden mit den jungen Untersuchungsgefangenen 
besprochen und den Personensorgeberechtigten auf Verlangen 
mitgeteilt. 

(3) Zur Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 dürfen personen
bezogene Daten abweichend von § 88 Absatz 2 ohne Mitwir
kung der Betroffenen erhoben werden bei Stellen, die Aufga
ben der Jugendhilfe wahrnehmen, bei der Jugendgerichtshilfe 
und bei Personen und Stellen, die bereits Kenntnis von der In
haftierung haben. 

(4) Den jungen Untersuchungsgefangenen ist ein Bediensteter 
als besondere Vertrauensperson zuzuordnen. 

§ 70 
Unterbringung 

(1) Die jungen Untersuchungsgefangenen sollen in Wohngrup
pen untergebracht werden, zu denen neben den Hafträumen 
weitere Räume zur gemeinsamen Nutzung gehören. 

(2) Die gemeinschaftliche Unterbringung während der Bil
dung, Arbeit und Freizeit kann über § 12 Absatz 3 hinaus auch 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn dies aus er
zieherischen Gründen angezeigt ist, schädliche Einflüsse auf 
die jungen Untersuchungsgefangenen zu befürchten sind oder 
während der ersten zwei Wochen nach der Aufnahme. 

(3) Eine gemeinsame Unterbringung nach § 13 Absatz 1 Satz 2 
ist nur zulässig, wenn schädliche Einflüsse auf die jungen 
Untersuchungsgefangenen nicht zu befürchten sind. 

§ 71 
Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Arbeit 

(1) Schulpflichtige Untersuchungsgefangene nehmen in der 
Anstalt am allgemein- oder berufsbildenden Unterricht nach 
den für öffentliche Schulen geltenden Bestimmungen teil. 

(2) Minderjährige Untersuchungsgefangene können zur Teil
nahme an schulischen und beruflichen Orientierungs-, Berufs
vorbereitungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder spe
ziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen, beruf
lichen oder persönlichen Entwicklung verpflichtet werden. 

(3) Den übrigen jungen Untersuchungsgefangenen soll die 
Teilnahme an den in Absatz 2 genannten Maßnahmen angebo
ten werden. 

(4) Im Übrigen bleibt § 24 Absatz 2 unberührt. 

§ 72 
Besuche, Schriftwechsel, Telefongespräche 

(1) Abweichend von § 33 Absatz 1 Satz 2 beträgt die Gesamt
dauer des Besuchs für junge Untersuchungsgefangene mindes
tens vier Stunden im Monat. Über § 33 Absatz 3 hinaus sollen 
Besuche auch dann zugelassen werden, wenn sie die Erziehung 
fördern. 

(2) Besuche von Kindern junger Untersuchungsgefangener und 
von Eltern oder Personensorgeberechtigten minderjähriger 
Untersuchungsgefangener werden nicht auf die Regelbesuchs
zeiten angerechnet. 

(3) Bei minderjährigen Untersuchungsgefangenen können Be
suche, Schriftwechsel und Telefongespräche auch untersagt 
werden, wenn Personensorgeberechtigte nicht einverstanden 
sind. 

(4) Besuche dürfen über § 35 Absatz 3 hinaus auch abgebro
chen werden, wenn von Besuchern ein schädlicher Einfluss 
ausgeht. 

(5) Der Schriftwechsel kann über § 36 Absatz 2 hinaus bei Per
sonen, die nicht Angehörige (§ 11 Absatz 1 Nummer 1 des 
Strafgesetzbuchs) der jungen Untersuchungsgefangenen sind, 
auch untersagt werden, wenn zu befürchten ist, dass der 
Schriftwechsel einen schädlichen Einfluss auf die jungen 
Untersuchungsgefangenen hat. 

(6) Für Besuche, Schriftwechsel und Telefongespräche mit Bei
ständen nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes gelten die §§ 34, 
35 Absatz 4 und § 37 Absatz 2 entsprechend. 

§ 73 
Freizeit und Sport 

(1) Zur Ausgestaltung der Freizeit sind geeignete Angebote 
vorzuhalten. Die jungen Untersuchungsgefangenen sind zur 
Teilnahme und Mitwirkung an Freizeitangeboten zu motivieren. 

(2) Über § 16 Satz 2 hinaus ist der Besitz eigener Fernsehgerä
te und elektronischer Medien ausgeschlossen, wenn erzieheri
sche Gründe entgegenstehen. 

(3) Dem Sport kommt bei der Gestaltung des Vollzugs an jun
gen Untersuchungsgefangenen besondere Bedeutung zu. Es 
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sind ausreichende und geeignete Angebote vorzuhalten, um 
den jungen Untersuchungsgefangenen eine sportliche Betäti
gung von mindestens zwei Stunden wöchentlich zu ermög
lichen. 

§ 74 
Besondere Sicherungsmaßnahmen 

§ 49 Absatz 3 gilt mit der Maßgabe, dass der Entzug oder die 
Beschränkung des Aufenthalts im Freien nicht zulässig ist. 

§ 75 
Erzieherische Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen 

(1) Verstöße der jungen Untersuchungsgefangenen gegen Pflich
ten, die ihnen durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Geset
zes auferlegt sind, sind unverzüglich im erzieherischen Ge
spräch aufzuarbeiten. Daneben können Maßnahmen angeord
net werden, die geeignet sind, den jungen Untersuchungsgefan
genen ihr Fehlverhalten bewusst zu machen (erzieherische 
Maßnahmen). Als erzieherische Maßnahmen kommen nament
lich in Betracht die Erteilung von Weisungen und Auflagen, die 
Beschränkung oder der Entzug einzelner Gegenstände für die 
Freizeitbeschäftigung und der Ausschluss von gemeinsamer 
Freizeit oder von einzelnen Freizeitveranstaltungen bis zur 
Dauer einer Woche. 

(2) Der Anstaltsleiter legt fest, welche Bediensteten befugt 
sind, erzieherische Maßnahmen anzuordnen. 

(3) Es sollen solche erzieherischen Maßnahmen angeordnet 
werden, die mit der Verfehlung in Zusammenhang stehen. 

(4) Disziplinarmaßnahmen dürfen nur angeordnet werden, wenn 
erzieherische Maßnahmen nach Absatz 1 nicht ausreichen, um 
den jungen Untersuchungsgefangenen das Unrecht ihrer Hand
lung zu verdeutlichen. Zu berücksichtigen ist ferner eine aus 
demselben Anlass angeordnete besondere Sicherungsmaßnah
me. 

(5) Gegen junge Untersuchungsgefangene dürfen Disziplinar
maßnahmen nach § 61 Absatz 1 Nummer 1 und 6 nicht ver
hängt werden. Die Maßnahmen nach § 61 Absatz 1 Nummer 2, 
3, 4 Halbsatz 1 und Nummer 5 sind nur bis zu zwei Monaten, 
Arrest ist nur bis zu zwei Wochen zulässig und erzieherisch 
auszugestalten. 

Abschnitt 12 
Aufbau der Anstalt 

§ 76 
Gliederung, Räume 

(1) Soweit es nach § 11 zur Umsetzung der Trennungsgrund
sätze erforderlich ist, werden in der Anstalt gesonderte Abtei
lungen für den Vollzug der Untersuchungshaft eingerichtet. 

(2) Räume für den Aufenthalt während der Ruhe- und Freizeit 
sowie Gemeinschafts- und Besuchsräume sind zweckentspre
chend auszugestalten. 

§ 77 
Festsetzung der Belegungsfähigkeit,


Verbot der Überbelegung


(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der An
stalt so fest, dass eine angemessene Unterbringung während 
der Ruhezeit gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass eine ausreichende Anzahl von Plätzen für Arbeit und Bil
dung sowie von Räumen für Seelsorge, Freizeit, Sport und Be
suche zur Verfügung steht. 

(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Gefangenen als zugelas
sen belegt werden. 

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind nur vorübergehend und nur 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig. 

§ 78 
Arbeitsbetriebe, Einrichtungen zur schulischen und 

beruflichen Bildung 

(1) Arbeitsbetriebe und Einrichtungen zur schulischen und be
ruflichen Bildung sollen vorgehalten werden. 

(2) Beschäftigung und Bildung können auch in geeigneten pri
vaten Einrichtungen und Betrieben erfolgen. Die technische 
und fachliche Leitung kann Angehörigen dieser Einrichtungen 
und Betriebe übertragen werden. 

§ 79 
Anstaltsleitung 

(1) Der Anstaltsleiter trägt die Verantwortung für den gesamten 
Vollzug und vertritt die Anstalt nach außen. Er kann einzelne 
Aufgabenbereiche auf andere Bedienstete übertragen. Die Auf
sichtsbehörde kann sich die Zustimmung zur Übertragung vor
behalten. 

(2) Für jede Anstalt ist ein Beamter des höheren Dienstes zum 
hauptamtlichen Leiter zu bestellen. Aus besonderen Gründen 
kann eine Anstalt auch von einem Beamten des gehobenen 
Dienstes geleitet werden. 

§ 80 
Bedienstete 

Die Anstalt wird mit dem für den Vollzug der Untersuchungs
haft erforderlichen Personal ausgestattet. Fortbildung sowie 
Praxisberatung und -begleitung für die Bediensteten sind zu 
gewährleisten. 
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§ 81 
Seelsorger 

(1) Die Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich 
verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religions
gemeinschaft eine Seelsorge nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, 
ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters darf der Anstaltsseel
sorger sich freier Seelsorgehelfer bedienen und diese für Got
tesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von au
ßen zuziehen. 

§ 82 
Medizinische Versorgung 

(1) Die ärztliche Versorgung ist sicherzustellen. 

(2) Die Pflege der Kranken soll von Bediensteten ausgeübt 
werden, die eine Erlaubnis nach dem Krankenpflegegesetz be
sitzen. Solange diese nicht zur Verfügung stehen, können auch 
Bedienstete eingesetzt werden, die eine sonstige Ausbildung in 
der Krankenpflege erfahren haben. 

§ 83 
Mitverantwortung der Untersuchungsgefangenen 

Den Untersuchungsgefangenen soll ermöglicht werden, an der 
Verantwortung für Angelegenheiten von gemeinsamem Inte
resse teilzunehmen, die sich ihrer Eigenart und der Aufgabe 
der Anstalt nach für ihre Mitwirkung eignen. 

§ 84 
Hausordnung 

(1) Der Anstaltsleiter erlässt eine Hausordnung. Die Aufsichts
behörde kann sich die Genehmigung vorbehalten. 

(2) In die Hausordnung sind namentlich Anordnungen aufzu
nehmen über die 

1. 	 Besuchszeiten, Häufigkeit und Dauer der Besuche, 

2. 	 Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit sowie 

3. 	 Gelegenheit, Anträge und Beschwerden anzubringen oder 
sich an einen Vertreter der Aufsichtsbehörde zu wenden. 

Abschnitt 13 
Aufsicht, Beirat 

§ 85 
Aufsichtsbehörde 

Das für den Justizvollzug zuständige Mitglied der Landesregie
rung führt die Aufsicht über die Anstalt. 

§ 86 
Vollstreckungsplan 

Die Aufsichtsbehörde regelt die örtliche und sachliche Zustän
digkeit der Anstalt in einem Vollstreckungsplan. Im Rahmen 
von Vollzugsgemeinschaften kann der Vollzug auch in Voll
zugseinrichtungen anderer Länder vorgesehen werden. 

§ 87 
Beirat 

(1) Bei der Anstalt ist ein Beirat zu bilden. Bedienstete dürfen 
nicht Mitglieder des Beirats sein. 

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken bei der Gestaltung des 
Vollzugs und bei der Betreuung der Untersuchungsgefangenen 
mit. Sie unterstützen den Anstaltsleiter durch Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge. 

(3) Die Mitglieder des Beirats können namentlich Wünsche, 
Anregungen und Beanstandungen entgegennehmen. Sie kön
nen sich über die Unterbringung, Verpflegung, ärztliche Ver
sorgung, Beschäftigung, Bildung und Betreuung unterrichten 
sowie die Anstalt besichtigen. Sie können die Untersuchungs
gefangenen in ihren Räumen aufsuchen. Unterhaltung und 
Schriftwechsel werden vorbehaltlich einer verfahrenssichern-
den Anordnung nicht überwacht. 

(4) Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, außerhalb ih
res Amtes über alle Angelegenheiten, die ihrer Natur nach ver
traulich sind, besonders über Namen und Persönlichkeit der 
Untersuchungsgefangenen, Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt auch nach Beendigung ihres Amtes. 

Abschnitt 14 
Datenschutz 

§ 88 
Erhebung personenbezogener Daten 

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde dürfen personenbezo
gene Daten erheben, soweit dies für den Vollzug erforderlich 
ist. 

(2) Personenbezogene Daten sind bei den Betroffenen zu erhe
ben. Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, 
wenn 
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1.	 eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraus
setzt oder 

2.	 a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe nach ihrer Art ei
ne Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erfor
derlich macht oder, 

b)	 die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnis
mäßigen Aufwand erfordern würde 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt wer
den. 

(3) Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erho
ben, so sind diese, sofern sie nicht bereits auf andere Weise 
Kenntnis erlangt haben, zuvor von der datenverarbeitenden 
Stelle über 

1. 	 die Identität der verantwortlichen Stelle, 

2. 	 die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung und 

3. 	 die Kategorien von Empfängern nur, soweit die Betroffe
nen nach den Umständen des Einzelfalls nicht mit der 
Übermittlung an diese rechnen müssen, 

zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten bei den Be
troffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur 
Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Vo
raussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so sind die 
Betroffenen hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 
hinzuweisen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalls er
forderlich oder auf Verlangen, sind sie über die Rechtsvor
schrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben 
aufzuklären. 

(4) Daten über Personen, die nicht Untersuchungsgefangene 
sind, dürfen ohne ihre Mitwirkung bei Personen oder Stellen 
außerhalb der Anstalt oder Aufsichtsbehörde nur erhoben wer
den, wenn sie für die Sicherheit der Anstalt oder die Sicherung 
des Vollzugs der Untersuchungshaft unerlässlich sind und die 
Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
nicht beeinträchtigt. 

(5) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhebung 
personenbezogener Daten werden die Betroffenen unter Anga
be dieser Daten unterrichtet, soweit der in Absatz 1 genannte 
Zweck dadurch nicht gefährdet wird. Sind die Daten bei ande
ren Personen oder Stellen erhoben worden, kann die Unterrich
tung unterbleiben, wenn 

1. 	 die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, namentlich wegen des überwiegenden berechtigten 
Interesses Dritter, geheim gehalten werden müssen oder 

2. 	der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum 
Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür beste
hen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der Be
troffenen beeinträchtigt werden. 

(6) Werden personenbezogene Daten statt bei den Betroffenen 
bei einer nichtöffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf 
die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf 
die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

§ 89 
Verarbeitung 

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde dürfen personenbezo
gene Daten verarbeiten, soweit dies für den Vollzug erforder
lich ist. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere 
Zwecke ist zulässig, soweit dies 

1. 	zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheim
dienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von 
Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vor
bereitungshandlungen 

a)	 gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gerichtet sind, 

b)	 eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung 
der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes 
oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder 

c)	 auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland 
gefährden, 

2. 	zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl 
oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, 

3. 	 zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der 
Rechte einer anderen Person, 

4. 	 zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie zur 
Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, 
durch welche die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt ge
fährdet werden, oder 

5.	 für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvollstre
ckungsrechtliche Entscheidungen 

erforderlich ist. 

(3) Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, soweit 
sie dem gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammenhang mit 
diesem Gesetz oder den in § 13 Absatz 3 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes genannten Zwecken dient. 

(4) Über die in den Absätzen 1 und 2 geregelten Zwecke hinaus 
dürfen zuständigen öffentlichen Stellen personenbezogene Da
ten übermittelt werden, soweit dies für 

1. 	Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Be
währungshilfe oder Führungsaufsicht, 
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2. 	 Entscheidungen in Gnadensachen, 

3. 	 gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege, 

4. sozialrechtliche Maßnahmen, 

5. 	die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige der 
Untersuchungsgefangenen, 

6. 	 dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammen
hang mit der Aufnahme und Entlassung von Soldaten, 

7. 	 ausländerrechtliche Maßnahmen oder 

8. 	 die Durchführung der Besteuerung 

erforderlich ist. 

(5) Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde darf öffentlichen 
oder nichtöffentlichen Stellen auf schriftliche Anfrage mittei
len, ob sich eine Person im Untersuchungshaftvollzug befindet, 
soweit 

1. 	 die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist oder 

2. 	 von nichtöffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse an 
dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und die Unter
suchungsgefangenen kein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Übermittlung haben. 

Die Untersuchungsgefangenen werden vor der Mitteilung ge
hört, es sei denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die Verfol
gung des Interesses der Antragsteller vereitelt oder wesentlich 
erschwert werden würde, und eine Abwägung ergibt, dass die
ses Interesse das Interesse der Untersuchungsgefangenen an ih
rer vorherigen Anhörung überwiegt. Ist die Anhörung unter
blieben, werden die betroffenen Untersuchungsgefangenen 
über die Mitteilung der Anstalt oder Aufsichtsbehörde nach
träglich unterrichtet. 

(6) Bei einer nicht nur vorläufigen Einstellung des Verfahrens, 
einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Hauptver
fahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch sind auf Antrag 
der betroffenen Untersuchungsgefangenen die Stellen, die eine 
Mitteilung nach Absatz 5 erhalten haben, über den Verfahrens
ausgang in Kenntnis zu setzen. Die betroffenen Untersu
chungsgefangenen sind bei der Anhörung oder nachträglichen 
Unterrichtung nach Absatz 5 auf ihr Antragsrecht hinzuweisen. 

(7) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen nur anderen 
Anstalten, Aufsichtsbehörden, den für strafvollzugs-, strafvoll
streckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen 
Gerichten sowie den Strafvollstreckungs- und Strafverfol
gungsbehörden überlassen werden. Die Überlassung an andere 
öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die Erteilung einer Aus
kunft einen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darle
gung der Akteneinsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung 
der Aufgabe nicht ausreicht. Entsprechendes gilt für die Über
lassung von Akten an die von der Vollzugsbehörde, dem Ge

richt oder der Staatsanwaltschaft mit Gutachten beauftragten 
Stellen. 

(8) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absätzen 
1, 2 oder Absatz 4 übermittelt werden dürfen, weitere perso
nenbezogene Daten von Betroffenen oder von Dritten in Akten 
so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertret
barem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch die
ser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen von Be
troffenen oder Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich 
überwiegen. Eine Verarbeitung dieser Daten durch die Empfän
ger ist unzulässig. 

(9) Bei der Überwachung der Besuche oder des Schriftwech
sels sowie bei der Überwachung des Inhalts von Paketen be
kannt gewordene personenbezogene Daten dürfen nur 

1.	 für die in Absatz 2 aufgeführten Zwecke, 

2. 	 für den gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammenhang mit 
diesem Gesetz, 

3. 	 zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt, 

4. 	 zur Abwehr von Gefährdungen der Untersuchungshaft oder 

5.	 zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung 

verarbeitet werden. 

(10) Personenbezogene Daten, die nach § 88 Absatz 4 über Per
sonen, die nicht Untersuchungsgefangene sind, erhoben wor
den sind, dürfen nur zur Erfüllung des Erhebungszwecks, für 
die in Absatz 2 Nummer 1 bis 3 geregelten Zwecke oder zur 
Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten von erheblicher 
Bedeutung verarbeitet werden. 

(11) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten unter
bleibt, soweit die in § 92 Absatz 2 oder § 94 Absatz 2 und 5 ge
regelten Einschränkungen oder besondere gesetzliche Verwen
dungsregelungen entgegenstehen. 

(12) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde. Erfolgt 
die Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, trägt 
diese die Verantwortung. In diesem Fall prüft die übermittelnde 
Anstalt oder Aufsichtsbehörde nur, ob das Übermittlungsersu
chen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt und die 
Absätze 9 bis 11 der Übermittlung nicht entgegenstehen, es sei 
denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Übermittlung besteht. 

§ 90 
Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter 

Übermittlungs- und Abrufverfahren 

(1) Die nach § 88 erhobenen Daten können für die Anstalt und 
die Aufsichtsbehörde in einer zentralen Datei gespeichert wer
den. 
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(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die 
Übermittlung oder den Abruf personenbezogener Daten aus 
der zentralen Datei nach § 89 Absatz 2 und 4 ermöglicht, ist 
zulässig, soweit diese Form der Datenübermittlung oder des 
Datenabrufs unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Be
lange der betroffenen Personen und der Erfüllung des Zwecks 
der Übermittlung angemessen ist. Die automatisierte Übermitt
lung der für § 13 Absatz 1 Satz 3 des Bundeskriminalamtsge
setzes erforderlichen personenbezogenen Daten kann auch an
lassunabhängig erfolgen. 

(3) Die übermittelnde Stelle hat zu gewährleisten, dass die 
Übermittlung und der Abruf zumindest durch geeignete Stich
probenverfahren festgestellt und überprüft werden kann. 

(4) Das für den Justizvollzug zuständige Mitglied der Landes
regierung bestimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten 
der Einrichtung automatisierter Übermittlungs- und Abrufver
fahren. Die Rechtsverordnung hat den Datenempfänger, die 
Datenart und den Zweck des Abrufs festzulegen. Sie hat Maß
nahmen zur Datensicherung und zur Kontrolle vorzusehen, die 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz
zweck stehen. 

(5) Das für den Justizvollzug zuständige Mitglied der Landes
regierung kann mit anderen Ländern und dem Bund einen Da
tenverbund vereinbaren, der eine automatisierte Datenüber
mittlung ermöglicht. 

§ 91 
Zweckbindung 

Von der Anstalt oder der Aufsichtsbehörde übermittelte perso
nenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet wer
den, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. Die 
Empfänger dürfen die Daten für andere Zwecke nur verarbei
ten, soweit sie ihnen auch für diese Zwecke hätten übermittelt 
werden dürfen, und wenn im Fall einer Übermittlung an nicht
öffentliche Stellen die übermittelnde Anstalt oder Aufsichtsbe
hörde zugestimmt hat. Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde 
hat die nichtöffentlichen Empfänger auf die Zweckbindung 
nach Satz 1 hinzuweisen. 

§ 92 
Schutz besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis, personen
bezogene Daten über die rassische und ethnische Herkunft, po
litische Meinungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit und per
sonenbezogene Daten von Untersuchungsgefangenen, die an
lässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dür
fen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. 
Andere personenbezogene Daten von Untersuchungsgefange
nen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht 
werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der 
Anstalt erforderlich ist. § 89 Absatz 9 bis 11 bleibt unberührt. 

(2) Personenbezogene Daten, die 

1. 	 Ärzten, Zahnärzten oder Angehörigen eines anderen Heil
berufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung er
fordert, 

2. 	 Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaft
licher Abschlussprüfung oder 

3. 	 staatlich anerkannten Sozialarbeitern oder staatlich aner
kannten Sozialpädagogen 

von Untersuchungsgefangenen als Geheimnis anvertraut oder 
über Untersuchungsgefangene sonst bekannt geworden sind, 
unterliegen auch gegenüber der Anstalt und der Aufsichtsbe
hörde der Schweigepflicht. Die in Satz 1 genannten Personen 
haben sich gegenüber dem Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit 
dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt oder der Aufsichts
behörde oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib 
oder Leben von Gefangenen oder Dritten erforderlich ist. Ärzte 
sind zur Offenbarung ihnen im Rahmen der allgemeinen Ge
sundheitsfürsorge bekannt gewordener Geheimnisse verpflich
tet, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt oder der 
Aufsichtsbehörde unerlässlich oder zur Abwehr von erheb
lichen Gefahren für Leib oder Leben von Gefangenen oder 
Dritten erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse blei
ben unberührt. Die Untersuchungsgefangenen sind vor der Er
hebung über die nach den Sätzen 2 und 3 bestehenden Offen
barungsverpflichtungen zu unterrichten. 

(3) Die nach Absatz 2 offenbarten Daten dürfen nur für den 
Zweck, für den sie offenbart wurden oder für den eine Offen
barung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben Vo
raussetzungen verarbeitet werden, unter denen eine in Absatz 2 
Satz 1 genannte Person selbst hierzu befugt wäre. Der Anstalts
leiter kann unter diesen Voraussetzungen die unmittelbare Of
fenbarung gegenüber bestimmten Bediensteten allgemein zu
lassen. 

(4) Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des Vollzugs mit 
der Untersuchung oder Behandlung von Untersuchungsgefan
genen beauftragt werden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe ent
sprechend, dass die beauftragte Person auch zur Unterrichtung 
des in der Anstalt tätigen Arztes oder des in der Anstalt mit der 
Betreuung der Untersuchungsgefangenen betrauten Psycholo
gen befugt sind. 

§ 93 
Schutz der Daten in Akten und Dateien 

(1) Die Bediensteten dürfen sich von personenbezogenen Da
ten nur Kenntnis verschaffen, soweit dies zur Erfüllung der ih
nen obliegenden Aufgaben oder für die Zusammenarbeit in der 
Anstalt und nach § 3 Absatz 1 Satz 2 erforderlich ist. 

(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind 
durch die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbefugten Ge
brauch zu schützen. Gesundheitsakten und Krankenblätter sind 
getrennt von anderen Unterlagen zu führen und besonders zu 
sichern. 
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§ 94 
Berichtigung, Löschung und Sperrung 

(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten 
sind spätestens fünf Jahre nach der Entlassung der Untersu
chungsgefangenen oder der Verlegung der Untersuchungsge
fangenen in eine andere Anstalt zu löschen. Hiervon können 
bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für die Gefangenenper
sonalakte die Angaben über Familienname, Vorname, Geburts
name, Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum 
der Untersuchungsgefangenen ausgenommen werden, soweit 
dies für das Auffinden der Gefangenenpersonalakte erforder
lich ist. 

(2) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach Ablauf von 
fünf Jahren seit der Entlassung der Untersuchungsgefangenen 
nur übermittelt oder genutzt werden, soweit die Betroffenen 
eingewilligt haben oder dies 

1.	 zur Verfolgung von Straftaten, 

2.	 für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorha
ben, 

3. 	 zur Behebung einer Beweisnot oder 

4. 	 zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsan
sprüchen im Zusammenhang mit dem Vollzug der Untersu
chungshaft 

unerlässlich ist. Die Sperrung endet, wenn die Untersuchungs
gefangenen erneut zum Vollzug einer Untersuchungshaft oder 
einer Jugend- oder Freiheitsstrafe aufgenommen werden. 

(3) Erhält die Anstalt von einer nicht nur vorläufigen Einstel
lung des Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Er
öffnung des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen Frei
spruch Kenntnis, so tritt an die Stelle der in Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 Satz 1 genannten Fristen eine Frist von einem 
Monat ab Kenntniserlangung. 

(4) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 2 ge
sperrten Daten dürfen folgende Fristen nicht überschritten wer
den: 

Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten 
und Krankenblätter 20 Jahre, 
Gefangenenbücher 30 Jahre. 

Dies gilt nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzuneh
men ist, dass die Aufbewahrung für die in Absatz 2 Satz 1 ge
nannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die Aufbewah
rungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen Weg
legung folgenden Kalenderjahr. Die Bestimmungen des Bran
denburgischen Archivgesetzes bleiben unberührt. 

(5) Wird festgestellt, dass unrichtige Daten übermittelt worden 
sind, ist dies den Empfängern mitzuteilen. Die Unterrichtung 
kann unterbleiben, wenn sie einen unverhältnismäßigen Auf
wand erfordern würde und nachteilige Folgen für den Betroffe
nen nicht zu befürchten sind. 

§ 95 
Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht 

(1) Den Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über 

1.	 die zu ihrer Person gespeicherten Daten,  

2.	 die Herkunft der Daten und die Empfänger oder Kate
gorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben 
werden, und 

3.	 den Zweck der Speicherung. 

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über 
die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind 
die personenbezogenen Daten weder automatisiert noch in 
nicht automatisierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft 
nur erteilt, soweit die Betroffenen Angaben machen, die das 
Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung 
der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu 
dem von den Betroffenen geltend gemachten Informationsinte
resse steht. Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde bestimmt 
das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur 
deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, sat
zungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften 
nicht gelöscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine 
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor
dern würde. 

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung 
personenbezogener Daten an Behörden der Staatsanwaltschaft, 
an Polizeidienststellen, Verfassungsschutzbehörden, den Bundes
nachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, so
weit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden 
des Bundesministeriums der Verteidigung, so ist sie nur mit 
Zustimmung dieser Stellen zulässig. 

(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1.	 die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zu
ständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben 
gefährden würde, 

2.	 die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ge
fährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Lan
des Nachteile bereiten würde oder 

3.	 die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer 
Rechtsvorschrift oder wegen überwiegender berechtigter 
Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen 

und deswegen das Interesse der Betroffenen an der Auskunfts
erteilung zurücktreten muss. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Be
gründung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der 
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mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet wür
de. In diesen Fällen sind die Betroffenen darauf hinzuweisen, 
dass sie sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und für das Recht auf Akteneinsicht wenden können. 

(6) Wird den Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf 
deren Verlangen dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und für das Recht auf Akteneinsicht zu erteilen, soweit nicht 
die Aufsichtsbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die 
Sicherheit des Landes Brandenburg, eines anderen Landes oder 
des Bundes gefährdet würde. Die Mitteilung des Landesbeauf
tragten für den Datenschutz und für das Recht auf Aktenein
sicht an die Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Er
kenntnisstand der datenverarbeitenden Stelle zulassen, sofern 
diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. 

(7) Die Auskunft nach Absatz 1 ist unentgeltlich. 

(8) Soweit eine Auskunft für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen der Untersuchungsgefangenen nicht ausreicht und 
sie hierfür auf die Einsichtnahme angewiesen sind, wird Akten
einsicht gewährt. 

§ 96 
Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke 

§ 476 der Strafprozessordnung gilt mit der Maßgabe entspre
chend, dass auch elektronisch gespeicherte personenbezogene 
Daten übermittelt werden können. 

§ 97 
Anwendung des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes 

Die Regelungen des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes 
gelten unmittelbar, soweit dieses Gesetz keine abschließenden 
Regelungen enthält. 

Abschnitt 15 
Schlussbestimmungen 

§ 98 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Rechte auf körperliche Unver
sehrtheit und Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 des 
Grundgesetzes, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1 der 
Verfassung des Landes Brandenburg), auf Unverletzlichkeit 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Ab
satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 16 Absatz 1 der Verfassung 
des Landes Brandenburg), auf Meinungsfreiheit (Artikel 19 
Absatz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg) und auf Da
tenschutz (Artikel 11 der Verfassung des Landes Brandenburg) 
eingeschränkt. 

§ 99 
Gleichstellungsbestimmung 

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten 
jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

§ 100 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 

Potsdam, den 8. Juli 2009 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch
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